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I. Anlage der Untersuchung

1. Einleitung: Die Analyse des Arbeits- und Betriebszeitma-

nagements von tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen 

Betrieben im Kontext der ››Arbeitszeitberichterstattung‹‹

1.1 Die ››Arbeitszeitberichterstattung‹‹

Die Analyse des Arbeits- und Betriebszeitmanagements von tarifgebundenen 
und nicht tarifgebundenen Betrieben basiert auf dem Datenmaterial einer im Jahr 
2005 durchgeführten repräsentativen Betriebsbefragung zu Arbeits- und Betriebs-
zeiten. Diese fand im Rahmen der »Arbeitszeitberichterstattung«, der kontinuier-
lichen Berichterstattung über die Entwicklung der Arbeits- und Betriebszeiten in 
Deutschland statt. Zentrales Ziel dieser 1987 begonnenen, vom nordrhein-west-
fälischen Arbeitsministerium finanziell geförderten Berichterstattung war die 
Bereitstellung eines flächen deckenden, kontinuierlich fortzuschreibenden und zu 
aktualisierenden Systems von empirisch gesi cherten Grundinformationen, die bis 
dahin fehlten. Mit dem Ziel, ein solches Berichterstattungssystem aufzubauen, war 
zugleich auch die methodologische Grundentscheidung getroffen, die gesuchten 
Informationen mittels repräsentativer, weitgehend standardi sierter Befragungen 
von Beschäftigten und Betrieben zu ermit teln. Diese an Quantifizie rungen ausge-
richtete Methodologie wurde um qualitative Ermittlungsverfahren ergänzt, wenn 
»Neuland« erkundet werden sollte. Dann wurden den repräsentativen Befra gungen 
qualitativ ausgerichtete Fallstudien vorgeschaltet, um die Fragestellungen zu ge-
nerieren, die in standardisierten Befragungen ermittelt werden sollten. 

Über dieses Berichterstattungssystem sollten Wissenschaft, Politik, Tarifpar-
teien und Betriebspar teien ebenso sachhaltige wie aktuelle Grundinformationen 
über Dauer, Lage und Ver teilung der Arbeitszeit sowie über Dauer und Flexibi-
lität der Betriebszeiten geliefert werden, um auf einer empirisch zuverlässigen 
Informationsgrundlage verantwortungsvolle Ent scheidungen treffen zu können. 
Deswegen mussten in diesem Berichterstattungssystem die Aspekte der Kontinu-
ität und der Aktualität gleichermaßen berücksichtigt werden. Dieser Anforderung 
wurde dadurch Rechnung getragen, dass ein Kernbestand von Fragestellungen in 
den jeweiligen Befragungen beibehalten wurde, um Vergleichbar keit in der Zeit 
zu sichern. Ohne diese Kontinuitätssicherung ist die Analyse von Ent wicklungen 
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kaum möglich. Die ser Kernbestand wurde dann um neue Fragemodule ergänzt, 
wenn aktuelle Entwicklun gen im Arbeits- und Betriebszeitgeschehen erfasst und 
analysiert werden sollten.

Methodologisch wurde die Verbindung von Kontinuität und Aktualität darüber 
hinaus durch einen Perspektivwechsel hinsichtlich der Untersuchungseinheiten 
gesichert. Sofern Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeiten sowie die Arbeits-
zeitwünsche im Vorder grund des Untersuchungsinteresses standen, sofern also das 
spezifische, durch keine an dere Informationsquelle zu ersetzende Expertenwissen 
der Beschäftigten gefragt war, wurden repräsentative Beschäftigtenbefragungen 
durchgeführt. Sofern Dauer und Flexi bilität der Betriebszeiten sowie die diese 
konstituierenden Arbeitszeit formen das zentrale Untersuchungsziel bildeten, 
sofern also das spezifische, gleichfalls durch keine andere Informationsquel-
le zu ersetzende Überblickswissen der betriebli chen Personalverant wortlichen 
angesprochen war, wurden repräsentative Betriebsbe fragungen durchge führt. 
Dadurch konnte zudem die Zuverlässigkeit der Ergebnisse der repräsentativen 
Be schäftigtenbefragungen im Lichte der repräsentativen Betriebsbe fragungen 
überprüft werden – und umgekehrt.

1.2 Zentrale Untersuchungsdimensionen und Struktur des Berichts 

Das Datenmaterial der im Jahr 2005 durchgeführten Betriebsbefragung ist für 
eine Analyse des Arbeits- und Betriebszeitmanagements von tarifgebundenen 
und nicht tarifgebundenen Betrieben gut geeignet. Das theoretische und metho-
dologische Design dieser Betriebsbefragung wird in den Kapiteln I. 2 und I. 3 
deswegen relativ ausführlich dargestellt, weil dieses Untersuchungsdesign auch 
die Möglichkeiten der Analyse des Arbeits- und Betriebszeitmanagements von 
tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben bestimmt. Der Fragebogen 
enthielt zwei Fragen (Frage 3: Ist Ihr Betrieb tarifgebunden, nicht tarifgebunden? 
Und Frage 4: Gibt es in Ihrem Betrieb einen Betriebsrat/Personalrat?), die es er-
lauben, die Untersuchungsgruppen präzise voneinander abzugrenzen (siehe dazu 
Kapitel II. 1).

Ausgehend von der empirisch gestützten Beobachtung, dass die Arbeits-
zeitflexibilisierung nicht nur zugenommen hat – indiziert durch eine Zunahme 
der verschiedenen Formen von Arbeitszeitflexibilisierung -, sondern auch einen 
anderen, »dynamischeren« Charakter zu gewinnen scheint, entwickeln wir die 
Hypothese der »alltäglichen Arbeitszeitflexibilisierung«. Damit meinen wir be-



11

triebliche Praktiken, die unter dem Druck der Globalisierung, eines verschärften 
nationalen und internationalen Wettbewerb und einer kundennäheren Produktion 
von Gütern und Dienstleistungen dahin tendieren, sich von überbetrieblichen Re-
gulierungen der Arbeitszeit zu lösen und/oder die tariflichen Öffnungsklauseln 
verstärkt für betriebsspezifische Regulierungen der Arbeitszeit zu nutzen. Mit 
diesem Prozess der »Verbetrieblichung« werden nicht nur die überbetrieblichen/
tariflichen Arbeitszeitregulierungen sukzessive entwertet, sondern verkürzen sich 
auch die »Verfallszeiten« der betrieblichen Arbeitszeitregulierungen. Diese Dyna-
mik versuchen wir mit dem Begriff der »alltäglichen Arbeitszeitflexibilisierung« 
zu umschreiben. 

Welchen Realitätsgehalt und welches Ausmaß diese Dynamik hat, vermag eine 
vergleichende Analyse des Arbeits- und Betriebszeitmanagements von tarifge-
bundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben gut zu klären. Was diese von jenen 
unterscheidet, analysieren wir zunächst anhand der Variablen Wirtschaftszweig, 
Betriebsgröße, Eigenständigkeit des Betriebes/Unternehmens, Konkurrenzniveau 
(operiert der Betrieb auf lokalen, nationalen und/oder internationalen Märkten), 
Unternehmensplanung und gesellschaftliche Verantwortung der Betriebe/Unter-
nehmen (Kapitel II. 2). Vor diesem Hintergrund wird sodann eine vergleichende 
Analyse der verschiedenen Arbeitszeitformen (Vollzeit- und Teilzeitarbeit, Über-
stundenarbeit, Samstagsarbeit, Sonntagsarbeit, Arbeitszeitkonten, versetzte Ar-
beitszeiten, Schicht- und Nachtarbeit sowie Vertrauensarbeitszeit) vorgenommen 
(siehe Kapitel II. 3.1). Diese Analyse soll die Frage beantworten helfen, ob und 
wie sich tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe hinsichtlich des Aus-
maßes flexibler Arbeitszeitformen unterscheiden. Damit kann dann auch die Fol-
gefrage geklärt werden, ob in Relation zu den nicht tarifgebundenen Betrieben 
die tarifgebundenen Betriebe beim Einsatz flexibler Arbeitszeitformen Defizite 
aufweisen – ob also die überbetrieblichen/tariflichen Regulierungen der Arbeits-
zeit die tarifgebundenen Betriebe an der Nutzung von flexiblen Arbeitszeitformen 
hindern. 

Die Klärung dieser Frage steht auch in Kapitel II. 3. 3 im Vordergrund. Dort 
wird analysiert, in welchem Ausmaß tarifgebundene und nicht tarifgebundene 
Betriebe Schwankungen der Produktion und/oder der Geschäftstätigkeit ausge-
setzt sind, und mit welchen Instrumenten (Variation der Arbeitszeit, Variation 
des Personalbestands, Variation der Arbeitsorganisation und/oder Variation der 
technologischen Ausrüstung) solche Schwankungen bewältigt werden. In Kapi-
tel II. 3. 2 wird die Organisation von Arbeitszeitkonten analysiert. Diese sind 
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mittlerweile zum herausragenden Instrument der Arbeitszeitflexibilisierung 
avanciert, bedürfen aber eines Regelwerks, um in der betrieblichen Praxis relativ 
reibungslos zu funktionieren. So gesehen indiziert die Organisation von Arbeits-
zeitkonten auch ihre Funktionstauglichkeit in der betrieblichen Praxis. Hierbei 
gilt es die Frage zu klären, wie Arbeitszeitkonten von tarifgebundenen und nicht 
tarifgebundenen Betrieben geregelt werden, und wie beide Gruppen von Betrie-
ben mit dem Problem umgehen, dass von dem einmal etablierten Regelwerk für 
Arbeitszeitkonten abgewichen wird oder werden muss. Die Analyse schließt mit 
der Zusammenfassung und den Schlussfolgerungen (Kapitel II. 4), in denen die 
zentralen Befunde noch einmal zusammengefasst werden und versucht wird, die 
Frage zu beantworten, ob die tarifgebundenen Betriebe in Relation zu den nicht 
tarifgebundenen Betrieben Nachteile beim Einsatz und bei der Nutzung flexibler 
Arbeitszeitformen aufweisen.

2. Alltägliche Arbeitszeitflexibilisierung

2.1 Skizze der aktuellen arbeitszeitpolitischen Debatte

Im Vordergrund der gegenwärtigen arbeitszeitpolitischen Debatte stehen vor allem 
Kon zepte wie Arbeitszeitverlängerung und Arbeitszeitflexibilisierung. Mit die sen 
Themen wird zugleich die Formulierung eines Lösungswegs beansprucht, mit 
dem die lang anhaltende Arbeitsmarktkrise abgemildert und dem zunehmenden 
Druck der Glo balisierung auf die Wettbewerbsfähigkeit der Be triebe begegnet 
werden kann. Auch wenn manche Befürworter diese Forderungen für selbste-
vident er achten, halten wir diese für in hohem Maße begründungsbedürftig. Vor 
dem Hintergrund der verfügbaren Informationen wollen wir nach dem empiri-
schen Gehalt und dem ratio nalen Kern dieser Forderungen fragen: Werden mit 
den Forderungen nach Arbeitszeit verlängerung, Deregulierung und weiterer 
Arbeitszeitfle xibilisierung genau bestimmbare Defizite in der Arbeitszeitwirk-
lichkeit der Betriebe und der Beschäftigten und damit em pirisch fundierte, von 
den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft zu nutzende An satzpunkte für eine 
Arbeitszeitgestaltung be zeichnet, mit der die Arbeitsmarktkrise verringert werden 
kann? Sollte sich bei dieser Analyse herausstellen, dass diese Forderungen empi-
risch nicht ausreichend fundiert sind, so sind diese nicht einfach als interessierte 
Programmatiken zu verwerfen; es gilt vielmehr weiter zu fragen, welche latenten 
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Interessen durch diese auf der manifesten Ebene diffusen Forderungen angedeutet 
sein könnten, und welcher Forschungs- und Handlungsbedarf durch diese latenten 
Interessen angezeigt wird.

Arbeitszeitverlängerung 

Die Forderungen nach Arbeitszeitverlängerung berufen sich auf eine OECD 
– Studie aus dem Jahr 2001, nach der die durchschnittlichen Arbeitszeiten der 
deutschen Beschäftigten die kürzesten im europäischen Vergleich sind (OECD 
2001). Übersehen wird dabei, dass die OECD selbst darauf hinweist, dass die 
Daten nur für Zeitvergleiche innerhalb der einzelnen Länder, nicht jedoch für 
Vergleiche zwischen den Ländern geeignet sind; denn die für die einzelnen Länder 
präsentierten Daten beruhen auf jeweils länderspezifischen Verfahren der Erhe-
bung und Berechnung dieser Daten und sind wegen des Fehlens eines einheit-
lichen Vergleichsmaßstabs für internationale Vergleiche nicht geeignet. Man kann 
einen solchen Vergleichsmaßstab in den tatsächlichen Wochenarbeitszeiten der 
Vollzeitbeschäftigten sehen, die in der europäischen Arbeitskräftestichprobe für 
alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einigermaßen einheitlich ermittelt 
werden. Diesen Weg geht Schief (2004) und zeigt, dass die tatsächlichen Wo-
chenarbeitszeiten der deutschen Vollzeitbeschäftigten im internationalen Vergleich 
im Mittelfeld liegen. 

Darauf ver weisen auch unsere Befunde: Die tatsächlichen Wochenarbeits-
zeiten der Voll zeitbeschäftigten liegen mit 42,1 Stunden um drei Stunden und bei 
den Teilzeitbeschäf tigten mit 22 Stunden um 1,3 Stunden über den entsprechenden 
vertraglichen Wo chenarbeitszeiten (Bauer u. a. 2004). Damit korrespondiert, dass 
das Volumen der defi nitiven (der bezahlten und unbezahlten) Überstunden, durch 
welche die vertraglichen Wochenarbeitszeiten faktisch verlängert werden, 2003 
bei 1,6 Wochenstunden pro Beschäftigtem (Bauer u. a. 2004) und 1999 bei 1,7 
Wochenstunden pro Beschäftigtem (Bundesmann – Jansen u. a. 2000) lag und 
damit nahezu konstant geblieben ist.1 Trotz der in der Zeit von 1984 bis 1996 
in fast allen Wirtschaftsbereichen vollzogenen Verkürzungen der vertraglichen 
vereinbarten/tariflichen Wochenarbeitszeit unterhalb der 40-Stunden-Woche ist 

1 Durch die in Freizeit ausgeglichenen Überstunden werden die vertraglichen Wochenarbeitszeiten 
nicht verlängert, weil diese Überstunden in einem definierten Ausgleichszeitraum durch 
Freizeitgewährung ausgeglichen werden und so das Niveau der vertraglichen vereinbarten/
tariflichen Wochenarbeitszeiten im Durchschnitt wieder hergestellt wird.
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diese, was die tatsächlichen Arbeitszeiten der Vollzeitbeschäftigten anbelangt, in 
der Wirklichkeit längst wieder etabliert.

Zudem wird bei den Forderungen nach Arbeitszeitverlängerung nicht berück-
sichtigt, dass die 1984 beginnenden Tarifauseinandersetzungen um die Arbeitszeit, 
auf eine knappe Formel gebracht, in einem Tausch von kürzeren gegen flexiblere 
Arbeitszeiten resultier ten (Schudlich 1987). Seitdem hat die Arbeitszeitflexibili-
sierung ständig zuge nommen (siehe weiter unten). Die Forderung nach Arbeits-
zeitverlängerung hat zudem nur das Erwerbssystem im Blick und blendet andere 
relevante Bereiche des gesellschaftli chen Lebens aus (Seifert 2003). Wie sich 
mögliche Arbeitszeitverlängerungen ins besondere auf die Vereinbarung von Beruf 
und Familie sowie die individuelle Gesundheit auswirken, ist nicht Gegenstand der 
Debatten. In diesen wird die Frage erst gar nicht mehr gestellt, ob eine Arbeitszeit-
verlängerung den ohnehin schon vorherrschenden Zeitdruck bei der Ausbalancie-
rung von beruflichen und lebensweltlichen Anforderungen nicht noch erhöht2 und 
damit kaum noch schließbare Funktionslücken in der Primärerzie hung als nicht 
vernachlässigbare Voraussetzung für alle sich daran anschließenden Lern– und 
Bildungsprozesse hinterlässt. 

Ebenso wenig wird nach aus Arbeitszeitverlängerungen möglicherweise 
resultieren den Belastungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen und damit 
nach den Kos ten für das Gesundheitssystem gefragt. Nach den Daten unserer 
letzten repräsentati ven Be schäftigtenbefragung (Bauer u. a. 2004) haben Zeitdruck 
und Arbeitsverdichtung ein er hebliches Ausmaß angenommen: Ein Viertel (21 %) 
aller Beschäftigten und vier Zehntel (42 %) der Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit 
gerne verkürzen möchten, geben an, von der Arbeit in der Regel nur sehr schwer 
abschalten zu können; ein Drittel (32 %) aller Beschäf tigten und zwei Drittel (65 
%) der Beschäftigten mit dem Wunsch nach einer Arbeitszeit verkürzung geben 
an, von der Arbeit in der Regel sehr erschöpft zu sein (Bauer u. a. 2004; vgl. auch 
Oppolzer 2001). Der Wunsch nach Arbeitszeitreduktion bringt damit aus der Er-
werbsarbeit resultierende gesundheitliche Risiken zum Ausdruck, die durch eine 
Arbeitszeitverlängerung eher noch verschärft werden dürften

Arbeitszeitflexibilisierung

Die Arbeitszeitflexibilisierung hat in den letzten zwei Jahrzehnten stark zuge-
nommen. Ein aufschlussreicher Indikator dafür ist die Entwicklung von Beschäf-

2 Vgl. Frank Bauer, Hermann Groß, Gwen Oliver, Georg Sieglen, Mark J. Smith, Zeitverwendung 
und Vereinbarung von Beruf und Familie
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tigungsverhältnissen, die dem Normalarbeitszeitstan dard entsprechen. Definiert 
man diesen als eine Vollzeitbeschäftigung mit einer ver trag lichen Wochenarbeits-
zeit zwischen 35 und 40 Stunden, die sich auf fünf Wochentage (mon tags bis 
freitags) verteilt und in der Lage nicht variiert (vgl. dazu Bundesmann – Jansen u. 
a. 2000; Linne 2002; zu anderen, weniger rigiden Definitionen des Normalarbeits-
zeitstandards vgl. Schmid 2002), dann war 1989 in Westdeutschland3 nur noch ein 
Viertel (24 %) der abhängig Beschäftigten in solchen Beschäftigungsverhältnissen 
tätig (Groß u. a. 1989). Im Jahr 2003 hat sich dieser ohnehin schon geringe Anteil 
mit 12 % nochmals halbiert (Bauer u. a. 2004). Dies bedeutet, dass heute knapp 9 
von 10 Beschäftigten in irgendeiner Form von flexiblen Arbeitszeiten tätig sind.

Diese anhand eines Indikators zusammengefasste Betrachtungsweise soll kurz 
anhand der Entwicklung der verschiedenen Formen flexibler Arbeitszeit konkreti-
siert werden. Während der Anteil der Beschäftigten, die in regelmäßiger Schicht-
arbeit und/oder re gel mäßiger Samstagsarbeit tätig sind, von 1989 bis 2003 auf 
dem 14 %– bzw. dem 30 %-Ni veau stagniert, hat der Anteil der Beschäftigten, 
die regelmäßig an Sonntagen arbeiten, in diesem Zeitraum leicht zugenommen 
(von 10 % auf 14 %) (Bauer u. a. 2004). Die Entwick lung der Überstundenarbeit 
ist nach Abgeltungsformen differen ziert zu betrachten: Die pro Beschäftigten pro 
Woche geleisteten bezahlten Überstun den sind im Zeitraum von 1989 bis 2003 
nach den Befunden unserer Beschäftigtenbefragungen um 30 % gesunken (von 
1,0 auf 0,7 Stunden)4, während im gleichen Zeit raum sich die unbezahlten und in 
Freizeit ausgeglichenen Überstunden nahezu verdoppelt haben (von 0,4 Stunden 
auf 0,8 Stunden bzw. von 0,6 Stun den auf 1,1 Stunden) (Bauer u. a. 2004; vgl. 
dazu auch Anger 2005)). 

Stark zugenommen hat indes der Anteil der Teilzeitbeschäftigten, der 1989 bei 
15 % (Groß u. a. 1989), 2003 indes schon bei 26 % lag (Bauer u. a. 2004; Munz 
u. a. 2004). Der größte Zu wachs ist bei Arbeitszeitkonten zu beobachten. Diese 
können mittlerweile als das heraus ragende Instrument der Arbeitszeitflexibili-
sierung angesehen werden. Im Jahr 2003 ar beiten schon vier von zehn abhängig 
Beschäftigten (42 %) in Arbeitszeitkon tenmodellen, während es im Jahr 1999 
nach den Befunden unserer Beschäftigtenbe fragung (Bundes mann – Jansen u. a. 

3 Die nachfolgenden Daten beziehen sich wegen der Vergleichbarkeit der im Zeitraum von 1989–
2003 durchgeführten Untersuchungen nur auf Westdeutschland.

4 In der im Jahr 2003 durchgeführten internationalen Betriebsbefragung zu Betriebszeiten, Arbeit-
szeiten und Beschäftigung (EUCOWE) wurden allerdings 0.9 bezahlte Überstunden pro Beschäft-
igten pro Woche ermittelt (Bauer u. a. 2005; Delsen, Bosworth, Groß, Bustillo 2006), was nur für 
eine leichte Abnahme der bezahlten Überstunden in dem genanten Zeitraum spricht.
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2000) »nur« 38 % und nach den Ergebnissen unserer Betriebsbefragung (Bauer 
u. a. 2002) »nur« 35 % waren (Bauer u. a. 2004; Munz u. a. 2002).

Der Trend einer zunehmenden Arbeitszeitflexibilisierung lässt sich auch an-
hand der Ent wicklung der Betriebszeiten belegen. Diese sind im Zeitraum von 
1990 bis 2003 kontinuierlich angestiegen (Bauer u. a. 2002; Bauer u. a. 2005). Die 
Betriebszeiten bezeichnen die Zeiten, in denen ein Betrieb läuft, und kön nen als 
ein Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit und öko nomische Leistungsfähigkeit 
von Betrieben aufgefasst werden. In der Regel sind die Betriebszeiten länger als 
die individuellen Arbeitszeiten der Beschäftigten. Dies setzt eine Entkoppelung 
von Betriebs– und Arbeitszeiten voraus, die ihrerseits Arbeitszeit flexibilisierung 
in Form der Mehrfachbesetzung von Arbeitsplätzen durch Schichtarbeit und ver-
setzte Arbeitszei ten oder in Form der Verlängerung der individuellen vertrag lich 
vereinbarten Arbeitszei ten durch Überstundenarbeit voraussetzt. Vor dem Hinter-
grund der Befunde aus unseren Betriebszeitstudien vermuten wir, dass durch die 
Op timierung des (einzelbetrieblichen) Betriebszeitmanagements ein Großteil der 
Arbeits zeitflexibilisierungen bewirkt und etabliert wurde (Bauer, Groß 2005).

Zwischenresümee

Mit den Forderungen nach Arbeitszeitverlängerung und Steigerung der Ar-
beitszeitflexibilisierung werden Defizite in der Ar beitszeit- und Betriebszeit-
wirklichkeit suggeriert, die empirisch auf äußerst brüchigen Fundamenten ste-
hen. Der empirische Gehalt dieser Forderungen bleibt demnach dif fus. Will man 
diese gleichwohl nicht als empirisch uninfor mierte Programma tiken verwerfen, 
stellt sich die Frage, welcher strategische – rationale Kern sich möglicherwei-
se hinter diesen Forderungen verbirgt. Dafür liefert auf einer gewiss sehr abs-
trakten Ebene die Forderung nach mehr Arbeitszeitflexibilität einen ersten An-
haltspunkt; denn diese Forde rung kann als ein Interesse an einer Maximierung 
von Optionen verstanden werden, die von möglichst vielen (gesetzlichen und/oder 
tarif vertraglichen) Regulierungen entbun den sind. Vor allem die tarifvertraglich 
vereinbar ten Regulierungen der Arbeitszeit scheinen von einem Teil der Betriebe 
als Hemmnisse für ein den Betriebserfolg sicherndes und steigerndes Handeln 
interpretiert zu werden.

Offensichtlich scheint aus der Sicht der Betriebe das bislang etablierte hohe, 
aber auch weit gehend regulierte Niveau von Arbeitszeitflexibilisierung hinder-
lich, um ange sichts national und international verschärfter Konkurrenzbedin-
gungen die Wett bewerbs fähigkeit aufrechtzuerhalten. Es geht den Betrieben, die 
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jene (wenn auch empirisch nicht fundierten) Defizite beklagen, also wesentlich 
um die Maximierung von Optionen für betriebsspezifische und alltägliche Ar-
beitszeitflexibilisierungen, die nicht mehr durch betriebsübergreifende tarifver-
tragliche Regulierungen beeinträch tigt werden. Diese For derungen zielen somit 
auch auf eine noch stärkere »Verbetriebli chung« der Arbeitszeitges taltung mit 
dem Ziel verbesserter Wettbewerbsfähigkeit. Mit dem Begriff der »alltäglichen 
Arbeitszeit flexibilisierung« bezeichnen wir betriebliche Praktiken, die sich von 
überbe trieblichen Regulierungen der Arbeitszeit lösen wollen oder sich von diesen 
schon gelöst haben; mit diesem Begriff sollen aber auch solche Praktiken erfasst 
werden, die zwar im Rahmen der überbetrieblichen Regulierungen der Arbeitszeit 
erfolgen, aber für betriebsspe zifische Abweichungen geöffnet werden.

Bevor wir durch einen Vergleich des Arbeits- und Betriebszeitmanagements 
von tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben überprüfen, ob und wie 
diese sich von jenen tatsächlich in der Struktur und im Umfang von Arbeitszeit-
flexibilisierung unterscheiden, wollen wir zunächst fragen, ob sich diese Hypothe-
se durch unsere Stu dien und themenähnliche Untersuchungen anderer Forscher-
gruppen weiter erhärten lässt. Dazu werden wir insbesondere die vorliegenden 
Untersuchungen zu den be triebli chen Bündnissen für Arbeit heranziehen und die 
Befunde unserer Studien im Lichte der o. g. Hypothese sichten. 

2.1 Empirische Anhaltspunkte für alltägliche 

Arbeitszeitflexibilisierung

Schwankungen in der Produktion. Ausmaß und Bewältigung

Die Verschärfung des nationalen und internationalen Wettbewerbs, Dienst-
leistungsgesellschaft, Tertiarisierung und postfordistische Produktionsweise sind 
Stichworte, die allesamt auf das Erfordernis einer an die konjunkturellen und 
saisonalen Schwankungen besser angepassten und kundennähe ren Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen verweisen. Auf dieses Erfordernis der Bewältigung 
von Auftrags– und Nachfrageschwankungen reagieren die Betriebe im Rahmen 
ihres Betriebs– und Arbeitszeitmanagements zunehmend mit einer Flexi bilisierung 
der Arbeits- und Betriebszeiten. Die Befunde unserer Betriebsbefra gung von 2001 
(Bauer u. a. 2002) und der internationalen Betriebsbefragung von 2003 (Bauer 
u. a. 2005) geben Aufschluss über das Ausmaß und die Art der Produktionsschwan-
kungen. Dem nach müssen knapp die Hälfte der Betriebe (2001: 47 %; 2003: 
46 %) auf unregelmäßi gen Arbeitsanfall und schwankende Produktion reagieren. 



18

22 % von diesen »Schwan kungsbetrieben« geben 2001 an, diese seien nicht vor-
hersehbar gewesen; weitere 42 % antworten, diese seien teils vorhersehbar, teils 
nicht vorhersehbar gewesen (Bauer u. a. 2002, 76). In 2003 geben sogar 56 % der 
»Schwankungsbetriebe« an, dass es sich bei den Produktionsschwankun gen um 
solche innerhalb eines Tages und/oder inner halb einer Woche handelt.

Bezogen auf alle Betriebe muss mittlerweile ein Viertel (26  %) aller Be triebe 
tägliche und/oder wöchentliche Produktionsschwankungen bewältigen. Dieser Be-
fund indi ziert das hohe Ausmaß, das von dem Erfordernis einer an diese Schwan-
kungen angepassten und kun dennäheren Produktion von Gütern und Dienstleistun-
gen ausgeht, und verweist zugleich auf einen Typus von Arbeitszeitflexibilisierung, 
der als »alltäglich« bezeichnet werden kann und zum »Alltagsgeschäft« der be-
trieblichen Akteure gehört. Für die Bewältigung dieser Schwankungen nutzen die 
Betriebe Arbeitszeitmaßnahmen häufiger als arbeitsor ganisatori sche Maßnahmen, 
personelle Maßnahmen und technologische Maßnahmen (Bauer u. a. 2002, 79). 
Dafür setzen die Betriebe signifikant häufiger Instrumente ein, mit denen die Ar-
beitszeiten und Betriebszeiten variiert werden (interne Flexibili sierung), als solche, 
mit denen Kapitalbestand und Belegschaft variiert werden (ex terne Flexibilisierung) 
(vgl. dazu auch Bispinck 2002; Seifert 2002). 

Es gibt bislang keine flächendeckenden Informationen darüber, wel che Aus-
wirkungen dieser Instrumenteneinsatz auf die jeweils bestehenden Arbeits zeitregu-
lierungen (insbesondere Urlaub, Arbeitszeitkonten und Überstundenarbeit) hat; 
ob, und wenn ja, welche möglichen neuen Steuerungsformen für diesen Instru-
menteneinsatz auf einzelbetrieblicher Ebene durchgesetzt oder vereinbart wer-
den müssen; oder ob auf for melle Steuerung weitgehend verzichtet wird und der 
Instru menteneinsatz eher über in formelle Praktiken oder »Feuerwehraktionen« 
(Bispinck 2002) erfolgt.

Arbeitszeitkonten

Arbeitszeitkonten stellen gegenwärtig das bedeutendste und am weitesten 
verbreitete Instrument der Arbeitszeitflexibilisierung dar. Sie ermöglichen den 
Betrieben eine vari able Verteilung der Arbeitszeit und eine relativ kostengünstige 
Anpassung der Arbeits zei ten und Betriebszeiten an die konjunkturellen und saiso-
nalen und Schwan kun gen des Arbeitsanfalls. Im Unterschied zu einer weitgehend 
deregulierten Praxis der Ar beitszeitverteilung folgen Arbeitszeitkontenmodelle 
normalerweise betrieblich vereinbarten Regeln, die den Rahmen der Variation 
der Arbeitszeit definieren. Arbeits zeitkon tenmodelle sind eine widersprüchliche 
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Einheit von Deregulierung und Re-Re gulierung. Auf der einen Seite werden die 
Arbeitszeiten dereguliert, indem der Spielraum für die Variation von Dauer, Lage 
und Verteilung der Arbeitszeit erhöht wird. Auf der an deren Seite werden die 
Arbeitszeiten aber auch re-reguliert, indem Standards formuliert werden, die den 
Variationsrahmen festlegen. Zu dem Regelwerk für Arbeitszeitkonten  gehört ty-
pischerweise die Definition des Ausgleichszeit raums und der Obergren zen für 
Zeitguthaben und -schulden (Munz u. a. 2002).

Im Jahr 2001 nutzen 29 % der Betriebe Arbeitszeitkonten, in die 40 % der 
Be schäf tigten eingebunden sind. Die Verbreitung der Arbeitszeitkonten hat da-
mit ge genüber 1998 bezogen auf die Betriebe um 10 Prozentpunkte und bezo-
gen auf die Be schäftigten um 7 Prozentpunkte zugenommen (Munz u. a. 2002). 
Diese Befunde stimmen weitgehend mit denen unserer 1999 durchgeführten 
Beschäftigtenbefra gung (Bundesmann – Jansen u. a. 2000) und denen des vom 
IAB durchgeführten Betriebspanels über ein. Diesem zufolge werden im Jahr 1999 
in 18 % der Betriebe Arbeits zeitkonten eingesetzt, die für 35 % der Beschäftigten 
geführt werden (Bellmann, Lu dewig 2000)5. 

Erste Anhaltspunkte für eine schon praktizierte alltägliche Arbeitszeitflexi-
bilisierung liefern die Befunde zum betrieblichen Umgang mit Fehlverläufen 
bei Arbeitszeitkontenregelungen. Die Hälfte (50 %) der Betriebe, die Arbeitszeit-
kontenmodelle nutzen, gab in unserer Betriebsbefragung von 2001 an, weder einen 
Ausgleichszeitraum noch Obergrenzen für Zeitguthaben und –schulden vereinbart 
zu haben. Davon waren 20 % der Beschäftigten betroffen, für die Arbeitszeitkon-
ten ge führt wurden. Diese »regellose« Praxis der Nutzung von Arbeitszeitkonten 
gilt insbesondere für Kleinstbetriebe (1-19 Beschäf tigte), in denen in 56 % der 
Fälle über haupt kein Regelwerk für Arbeitszeitkonten existierte. Diese Regellosig-
keit führt häu fig dazu, dass Zeitguthaben unkontrolliert anwachsen und schließlich 
einen Umfang erreichen, der eine zeitnahe Abgeltung verunmöglicht. Die ange-

5 Zu weitaus höheren Werten kommt die 1999/2000 vom WSI durchgeführte Betriebs– und Personal-
rätebefragung, der zufolge 78 % der Betriebe der Privatwirtschaft und 72 % derjenigen des Öffentli-
chen Dienstes Arbeitszeitkontenmodelle aufweisen (Seifert 2001). Diese Differenz liegt darin 
begrün det, dass in diese Befragung nur Betriebe und Dienststellen mit 20 und mehr Beschäftigten, 
in denen ein Betriebs- oder Personalrat existiert, einbezogen sind. Damit sind im Unterschied zur 
ISO-Betriebs befragung und zum IAB � Betriebspanel, in die alle Betriebe mit mindestens einem 
sozialversiche rungspflichtig Beschäftigten einbezogen sind, 95 % dieser Betriebe ausgeschlossen. 
Dabei handelt es sich mit den Kleinst- und Klein betrieben genau um solche, die einen geringen 
Verbreitungsgrad von Arbeits zeitkonten aufweisen. Zudem dürfte nur knapp die Hälfte der abhän-
gig Beschäftigten von den WSI–Betriebs- und Personalrätebefragungen abdeckt sein; denn unseren 
Beschäftigtenbefragungen zufolge geben nur knapp die Hälfte der abhängig Beschäftigten an, dass 
in dem Betrieb, in dem sie tä tig sind, ein Betriebsrat oder Personalrat existiert.
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sammelten Zeitguthaben verfallen dann, wenn der Betrieb diese nicht finanziell 
ausgleichen, nicht in den folgenden Ausgleichszeitraum oder nicht auf ein ande-
res Arbeitszeitkonto (beispielsweise ein Langzeitkonto) übertragen kann. Sofern 
die Zeitgut haben verfallen, bewirkt diese »regellose« Praxis unter der Hand eine 
Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich. Mit zunehmender Betriebsgröße 
nehmen jedoch die Fälle ab, in denen die Regelung der Arbeitszeitkonten nicht 
funktioniert. In den Großbetrieben (500 und mehr Beschäftigte) war jene »regel-
lose« Praxis nur noch in 10 % der Fälle anzu treffen (Bauer u. a. 2002).

Auch wenn die Betriebe einen Ausgleichszeitraum für die Saldierung von 
Zeitguthaben und -schulden vereinbart haben, ist dessen Überschreitung nur in 
16 % der Fälle noch nicht vorgekommen. Sofern dieser jedoch überschritten wird, 
verfallen die angesam melten Zeitguthaben in 24 % der Fälle, werden in 17 % 
der Fälle finanziell abgegolten und werden in den verbleibenden 60 % der Fälle 
so schnell wie möglich abgebaut, auf den nächsten Ausgleichszeitraum oder ein 
gesondertes Langzeitkonto übertragen (Bauer u. a. 2002, 208ff). In 84 % der Fälle 
funktioniert also der vereinbarte Ausgleichs zeitraum in der betrieblichen Praxis 
nicht problemlos, und in 41 % der Fälle werden aus den angehäuften Zeitguthaben 
bezahlte Überstunden, sofern diese Zeitguthaben finanziell abgegolten werden, 
oder unbezahlte Überstunden, sofern diese Zeitguthaben verfallen.6 Diese schon 
praktizierten »Verstöße« gegen regulierte Formen der Arbeitszeitflexibilisierung 
ver weisen auf den immensen Druck, der in den Betrieben von Globalisierung, 
verschärftem Wettbewerb und dem Erfordernis einer kunden näheren Produktion 
von Gütern und Dienstleis tungen ausgeht.

Vertrauensarbeitszeit

Die Vertrauensar beitszeit war zunächst für Führungskräfte und außertarif-
liche An gestellte konzipiert, hat sich jedoch mittlerweile auch im tariflichen 
Angestelltenbe reich ausgebreitet und ist vereinzelt bereits im gewerblichen Be-
reich anzutreffen. Mit Vertrau ensarbeitszeit wird ein Modell der betrieblichen 
Arbeitszeitorganisation bezeichnet, in dem der Betrieb auf die Kontrolle der Ar-
beitszeiten der Beschäftigten ver zichtet und es diesen überlässt, in Absprache 
mit der Arbeitsgruppe und/oder dem Vorgesetzten Dauer, Lage und Verteilung 
der Arbeitszeit selbst zu bestimmen. Daher geht die Einrichtung von Vertrau-
ensarbeitszeit in der Regel mit einer Abschaffung der Zeiterfassung ein her. Die 

6 Damit korrespon diert der relativ starke Anstieg der unbezahlten Überstunden im Zeitraum von 
1989 bis 2003 (Bauer u. a. 2004; vgl. auch Anger 2006).
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Betriebe erwarten von den in Vertrauensarbeits zeitmodellen eingebundenen Be-
schäftigten, dass diese ihre konkreten Arbeitszeiten aufgabenorientiert festlegen; 
das heißt, bei hohem Arbeitsanfall eher länger und bei niedrigem eher kürzer 
arbeiten. So können die Betriebe auf weitere Arbeitszeitregulie rungen verzichten 
und gleichwohl eine optimale Anpassung der Arbeitskräfte und des Arbeitsvolu-
mens an den jeweiligen Arbeitsanfall erhoffen. Die Beschäftigten erwarten von 
Vertrauensar beitszeitmodellen ein höheres Maß an Zeitsouveränität, durch die eine 
bessere Ab stimmung der privaten und lebensweltlichen Zeitbe darfe mit denen der 
Erwerbsarbeit sichergestellt werden soll (Trinczek 2002).

Vertrauensarbeitszeit kann als die radikalste Form der alltäglichen Arbeits-
zeitflexibilisierung aufgefasst werden, weil mit ihnen auf Arbeitszeitregulierungen 
weitestgehend verzichtet wird. Gleichwohl liegt auch der Vertrauensarbeitszeit ein 
latenter Zeitplan zugrunde; denn die Betriebe verzichten keineswegs auf Termin-
vorgaben für die Erledigung von Arbeitsaufgaben. Dem bei diesen Modellen von 
auf gabenorientierten Arbeitszeiten durchaus feststellbaren Gewinn an Eigenverant-
wortlichkeit steht wegen mangelnder Regulierungen auch die Gefahr eines nur 
unzu reichenden Schutzes des einzelnen Beschäftigten den teilweise überbor denden 
betrieblichen Anforderungen und zu engen Terminvorgaben gegenüber. Je doch 
darüber, wie diese Ambivalenz konkret ausgetragen oder bewältigt wird, gibt es 
kaum Informationen. Ob die Verab schiedung der Kontrolle der Arbeitszeit gerade 
in krisenhaften Situationen (wenn beispielsweise die termin lich vorgegebene Ar-
beitsaufgabe nicht ter mingerecht erledigt werden kann) unter der Hand zum Ge-
genteil von vertrauensvollen Beziehungen, nämlich zum Vertrauens missbrauch und 
wechselseitigen Betrug führt, ist ungeklärt. Ein derartiger Vertrau ensmissbrauch ist 
dann gegeben, wenn beispielsweise der Arbeitgeber den Beschäftig ten »im Regen 
stehen« lässt, wenn dieser seine Arbeitsaufgabe nicht termingerecht bewältigt; und 
wenn umgekehrt der Beschäftigte sich seine Arbeitszeit nicht gemäß den schwan-
kenden betrieblichen Anforderungen einteilt. Generell ist festzustellen, dass bislang 
keine flächendeckenden Informationen über die Verbreitung, die Struktur und die 
betriebliche Praxis von Vertrauensarbeitszeitmodellen existieren.

3.  Methodologisches Untersuchungsdesign

Die Untersuchung von »alltäglicher Arbeitszeitflexibilisierung« muss methodo-
logisch als Betriebsbefragung angelegt werden, da viele Informationen abgefragt 
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werden müssen, die nur aus der Perspektive der Betriebe beantwortet werden 
können. Für jede quantifizie rende, auf statistische Analysen ausgerichtete Befra-
gung ist es notwendig, die Unter suchungs einheit genau zu bestimmen. In Unter-
suchungen, in denen Individuen be fragt werden, ist dies in der Regel kein Pro-
blem. Schwieriger ist dies jedoch bei Unter suchungen, in denen die zu befragende 
Einheit aus mehr als einem Individuum besteht und die Untersu chungseinheit ein 
soziales Gebilde ist. Dies gilt für Haushaltsbefra gungen, insbe sondere aber für 
Betriebsbefragungen. 

Bei diesen kann zwischen zwei Typen der Untersuchungseinheit unterschie-
den wer den: einerseits können Betriebe als lokale Einheit der Leistungserstellung 
betrachtet werden; andererseits können Unternehmen, denen noch weitere Toch-
terunternehmen angehören können, als juristische Einheit der Leistungserstellung 
angesehen werden (Millward, Bryson, Forth 2000, 237). Die Wahl der Unter-
suchungseinheit hängt von den Untersuchungszielen ab. Sofern Praktiken des 
betrieblichen Managements im Zentrum der Untersuchung stehen, ist der Betrieb 
die natürliche Untersuchungsein heit; sofern jedoch die Untersuchungsfragestel-
lungen auf die Ermittlung der Strate gien und Strukturen zielen, durch welche die 
Politik und Praxis in den Unternehmen und Betrieben »determiniert« werden, ist 
es sinnvoll, das Unternehmen als Untersu chungseinheit zu wählen (Millward, 
Marginson, Callus 1998, 140).

Da es in dieser Studie vorrangig darum geht, das praktische Betriebs- und 
Arbeitszeit management zu ermitteln, liegt es nahe, den Betrieb als lokale Ein-
heit der Leistungser stellung als Untersuchungseinheit zu bestimmen – zumal die 
Untersu chung von alltägli cher Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Betriebs-
zeiten sich auf alle Wirtschaftszweige und alle Betriebsgrößenklassen, also auch 
auf die Klein- und Mittelbetriebe erstrecken soll. Damit soll die Differenz von 
Betrieb und Unternehmen nicht vernachlässigt werden; sondern diese Differenz 
wird durch entsprechende Nach fragen ermittelt, so dass wir in der Lage sind, 
selbstständige Einzelbetriebe von Unternehmen mit ei nem Teilbetrieb oder meh-
reren Teilbetrieben unterscheiden zu können. So können wir auch die Klein- und 
Mittelbetriebe, die eigenständig operieren, von den Klein- und Mit telbetrieben 
unterscheiden, die Teil größerer nationaler oder multinationaler Unter nehmen 
sind.

Zur Sicherstellung einer guten Datenqualität ist der Zugang zu einem aktuellen 
und vollständi gen Verzeichnis der Betriebe eine wichtige Voraussetzung. Solche 
Adressdateien sind häufig dadurch gekennzeichnet, dass sie teilweise nicht mehr 
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auf dem aktuellen Stand oder un vollständig sind (Millward, Marginson, Callus 
1998, 141). Mit der Betriebsdatei der Bundesagentur für Arbeit verfügen wir für 
diese Untersuchung über das erreichbar aktuellste und vollständigste Ver zeichnis 
von Betrieben (mit mindestens einem sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigten), das wir für die Stichprobenzie hung und die Be fragung zugrunde legen 
können7. 

Bei der Konstruktion der Stichprobe kann zwischen einer Zufallsstichprobe 
und einer ge schichteten Stichprobe gewählt werden. Wir haben uns für letztere 
entschieden, wie wir weiter unten noch begründen werden. Bei einer geschich-
teten Stichprobe müssen die Kriterien der Schichtung ausgewählt und begründet 
werden. Ein erstes,  in fast al len Be triebsbefragungen angewendetes Schich-
tungskriterium ist die Betriebsgröße. Als zweites Schichtungskriterium kommt 
der Wirtschaftszweig, dem die Betriebe an gehören, in Frage. Um die Schichtung 
nicht zu »verkomplizieren« (Millward, Marginson, Callus 1998, 142), haben wir 
uns dazu entschieden, die beiden genannten Schichtungskriterien der Stichpro-
benkonstruktion zugrunde zu legen.8

Wir haben die Betriebsgrößenklassen wie folgt definiert: Erste Betriebsgrö-
ßenklasse: 1-19 Beschäftigte; Zweite Betriebsgrößenklasse: 20-249 Beschäftigte; 

7 Mit Geneh migung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit konnten wir diese Betriebsda-
tei für diese Untersuchung nutzen.

8 In Westdeutschland gehörten im Jahr 2001 90,1 % aller Betriebe zur Betriebsgrößenklasse von 1-19 
sozialversiche rungspflich tig Beschäftigten (in dieser Betriebsgrößenklasse sind 28 % aller sozialver-
sicherungs pflichtig Beschäftigten tätig); 9,0 % aller Betriebe fielen in die Betriebsgrö ßenklasse 
von 20-199 Beschäftigten (in dieser Betriebsgrößenklasse arbeiten 36 % aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten); 0,6 % aller Betriebe waren der Be triebsgrößenklasse von 200-499 
Beschäftigten zuzuordnen (in dieser Betriebsgrö ßenklasse sind 14 % aller Be schäftigten tätig) und 
nur 0,3 % aller Betriebe gehörten der Betriebsgrößenklasse von 500 und mehr Beschäftigten an 
(in dieser Betriebsgrö ßenklasse sind 23 % aller Beschäftigten tätig). Diese betriebsproportionale 
Verteilung der Betriebe auf vier Betriebsgrößenklassen zeigt, dass in der Stichprobe insbesondere 
die Großbetriebe überproportional berück sichtigt werden müssen, um für diese analysefähige Fal-
lzahlen zu erzielen; denn bei spielsweise bei einer Bruttostichprobe von 10.000 Betrieben wären 
gemäß der be triebsproportiona len Verteilung nur 20 Betriebe mit 500 und mehr Beschäftigten in der 
Bruttostichprobe. Geht man davon aus, dass von diesen 20 Betrieben, wie bei Be triebsbefragungen 
üblich, nur 20 % den Fragebogen beantworten, würden nur 4 Großbetriebe in der Nettostich probe 
sein. Diese Fallzahl von n = 4 ist für statistische Analyse vollkommen unzureichend. Dieses Prob-
lem kann dadurch vermieden werden, dass man die Bruttostichprobe nach dem Anteil der Beschäft-
igten schichtet, die in den jeweiligen Betriebsgrößenklassen tätig sind. 23 % der Beschäftigten sind 
in Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten tätig. Würde man die Stichprobe nach diesem Anteil 
von Beschäftigten schichten, wären bei einer Bruttostichprobe von 10.000 Betrieben 2.300 Betriebe 
mit 500 und mehr Beschäf tigten in der Bruttostichprobe. Bei einer unterstellten Rücklaufquote von 
20 % wären im merhin noch 460 Betriebe dieser Grö ßenordnung in der Nettostichprobe, was für 
statisti sche Analysen eine hinreichend große Fallzahl darstellte.
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Dritte Betriebsgrößenklasse: 250-499 Beschäftigte; Vierte Betriebsgrößenklasse: 
500 und mehr Beschäftigte. Diese Definition der Betriebsgrößenklassen beruht auf 
folgenden Überlegungen: Viele (insbesondere internationale) Betriebsbefragungen 
berücksichtigen die Kleinstbetriebe mit 1-19 Beschäftigten nicht. Da es sich also 
bei diesen Kleinstbetrie ben um einen weitgehend unerforschten Bereich handelt, 
haben wir diese (wie schon in den »Vorgängeruntersuchungen«) in die Untersu-
chung mitein bezogen und die erste Be triebsgrößenklasse entsprechend definiert. 
Die Definition der zweiten Betriebsgrößenklasse ist an eine Definition der Euro-
päischen Kommission angelehnt, die Klein- und Mittelbetriebe unter anderem als 
Betriebe mit weniger als 250 Beschäf tigten definiert. Die Definition der dritten 
und vierten Betriebsgrößenklasse folgt gängigen Kon ventionen in Deutschland 
und ent spricht den Abgrenzungen der Betriebsgrößenklassen der bislang von uns 
durch geführten Betriebsbefragungen.

Für die Klassifizierung der Wirtschaftszweige besteht eine Vereinheitlichung 
auf euro päi scher Ebene mit der NACE-Klassifizierung. Diese Wirtschaftszweig-
systematik wird mitt lerweile in allen nationalen Betriebsverzeichnissen verwen-
det, so dass wir uns in dieser Untersuchung auf diese Wirtschaftszweigsystematik 
als einen Standard stützen können.9 Die Schichtung der Stichprobe erfolgte nach 
den genannten vier Betriebsgrö ßenklassen und den Wirtschaftsbereichen des Pro-
duzierenden Gewerbes und Dienstleis tungssektors (siehe unten Übersicht 1). 

Die Fragebögen wurden an die Betriebe der Bruttostichprobe mit einem An-
schreiben ver sandt, in dem die wesentlichen Untersuchungsziele und die Relevanz 
der Befragung für Wissenschaft und Praxis dargestellt waren. Zur Sicherstellung 
einer hinreichend hohen Rücklaufquote wurden die Betriebe, die auf den Erstver-
sand der Fragebögen nicht ge antwortet hatten, einmal an die Beantwortung der 
Fragebögen erinnert. Wäh rend der gesamten Erhebungsphase waren eine telefo-
nische »Hotline« eingerichtet. Hierüber konnten sich die befragten Betriebe Infor-
mationen zum Projekt und Rat ein holen, sofern beim Ausfüllen der Fragebögen 
Unsicherheiten oder Probleme auftauch ten. 

Die Erhebungsphase dauerte von Oktober 2005 bis Dezember 2005. Bei den 
angeschrie benen 9.700 Betrieben waren 600 Adressen nicht zustellbar, weil die 

9 In den nachfolgenden Analysen werden wir eine Wirtschaftszweigsystematik zugrunde legen, wie 
Singelmann (1978) sie vorgeschlagen hat. Demzufolge unterscheiden wir zwischen: Primärer Sek-
tor (NACE 01 bis 14), Sekundärer Sektor (NACE 15 bis 41), Baugewerbe (NACE 45), distributiven 
Dienstleistungen (NACE 50 bis 52 und 60 bis 64), unternehmensbezogene Dienstleistungen (NACE 
65 bis 67 und 70 bis 74), soziale Dienstleistungen (NACE 75, 80, 85, 90 bis 91) und persönliche 
Dienstleistungen (NACE 55 und 92 bis 95).
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Be triebe ihren Standort gewechselt hatten oder in Insolvenz gegangen waren. 
Von den 9.100 Betrieben ha ben 1.710 Betriebe den Fragebogen beantwortet. Die 
erzielte Rücklauf quote von 18,8 % kann angesichts der bei freiwilligen Betriebs-
befragungen üblichen Rücklaufquoten als zufrieden stellend angesehen werden. 

Übersicht 1: Bruttostichprobe, Nettostichprobe und Rücklaufquote

Produzierendes 
Gewerbe

Dienstleistungs-
gewerbe

Insge-
samt

1-19
20-
249

250-
499 500+

Jan
19

20-
249

250-
499 500+

Brutto-
stichprobe 2.000 1.400 400 900 2.000 1.500 500 1.000 9.700

Bereinigte 
Brutto-
stichprobe 1.850 1.250 400 900 1.850 1.350 500 1.000 9.100

Netto-
stichprobe 327 294 85 191 317 262 61 173 1.710

Rücklaufquote 17,7 23,5 21,3 21,2 17,1 19,4 12,2 17,3 18,8

Bei der Bereinigung von inkonsistenten Angaben im Datensatz wurde im Wesent-
lichen von folgenden »Grundsätzen« ausgegangen:

Empirisch vorfindbare inkonsistente Angaben lassen sich am zuverlässigsten 
durch »Fall – für – Fall – Rekonstruktionen« bereinigen. Wir haben uns bei 
diesen »Fall – für – Fall – Rekonstruktionen« auf die Fragen konzentriert, die 
Informationen zu Schwankungen enthielten und für die Berechnung der Be-
triebszeiten we sentlich sind. Bei den anderen Fragen haben wir inkonsistente 
Angaben dann wie »feh lende Werte« behandelt, wenn damit nicht zu hohe 
Ausfälle bei den einzelnen Fra gen verbunden waren.
Die meisten Widersprüchlichkeiten ergaben sich bei den Angaben zu der 
Anzahl der Beschäftigten insgesamt im Vergleich mit den Angaben zu den 
Beschäftig ten in den verschiedenen Arbeitszeitformen. Diese Inkonsistenzen 
haben wir »Fall – für – Fall« bereinigt.
Es galt darüber hinaus der Grundsatz, die Filter im Fragebogen nicht rigo-
ros durchzusetzen, sondern in den Fällen, in denen die Filter nicht beachtet 
worden waren, weil die Befragten für sie wertvolle Informationen trotz Filter 
»unterbrin gen« wollten, diese Informationen so weit wie möglich zu retten.
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II. Arbeits- und Betriebszeitmanagement 

in tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen 

Betrieben

1. Zur Abgrenzung der Untersuchungsgruppen 

Die nachfolgende Analyse basiert auf den Daten der oben dargestellten repräsen-
tativen Betriebsbefragung. Im Fragebogen sind, wie oben erwähnt, zwei Fragen 
enthalten (Frage 3: Ist Ihr Betrieb tarifgebunden, nicht tarifgebunden? Frage 4: 
Gibt es in Ihrem Betrieb einen Betriebsrat/Personalrat? Ja, Nein.), die erlauben, 
tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betrieben voneinander abzugrenzen und 
deren Arbeits- und Betriebszeitmanagement genauer zu untersuchen. Mithilfe 
dieser beiden Fragen lassen sich  die Betriebe, die bei der Arbeits- und Betriebs-
zeitgestaltung den von den Tarifparteien und/oder Betriebsparteien ausgehandel-
ten Regulierungen folgen, von solchen Betrieben unterscheiden, für die solche 
Regulierungen nicht verbindlich sind. Es lassen sich insgesamt vier Typen von 
Betrieben unterscheiden: a) Betriebe, die tarifgebunden sind, und in denen eine 
betriebliche Interessenvertretung existiert (n=611); b) Betriebe, die tarifgebunden 
sind, in denen aber keine betriebliche Interessenvertretung existiert (n=315), c) 
Betriebe, die nicht tarifgebunden sind, in denen aber eine betriebliche Interes-
senvertretung existiert (n=121) und d) Betriebe, die nicht tarifgebunden sind, 
und in denen auch keine betriebliche Interessenvertretung existiert (n=663). Von 
den Fallzahlen her ist der Typ c nicht differenziert nach Betriebsgrößenklassen 
und Wirtschaftsbereichen auszuwerten. Der Typ b dürfte sich zudem von Typ a 
nicht sonderlich unterscheiden, so dass es sich empfiehlt, für die nachfolgenden 
Analysen tarifgebundene (Typen a und b) und nicht tarifgebundene Betriebe (Typ 
c und d) als Untersuchungsgruppen zu wählen. Für diese Entscheidung spricht 
auch – wie wir weiter unten zeigen werden -, dass in der überwiegenden Mehrheit 
der tarifgebundenen Betriebe auch eine betriebliche Interessenvertretung existiert, 
was für die überwiegende Mehrheit der Kontrastgruppe nicht zutrifft.

Tabelle 1 zeigt die auf alle Betriebe und alle Beschäftigten hochgerechneten 
Verteilungen der tarifgebunden und nicht tarifgebundenen Betriebe auf sieben 
Wirtschaftszweige, die gemäß der »Singelmann -Klassifikation« von Wirtschafts-
zweigen definiert wurden. Die Verteilung der tarifgebundenen und nicht tarifge-
bundenen Betriebe entspricht nicht der der dort jeweils tätigen Beschäftigten: Ein 
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knappes Drittel (31,5 %) der Betriebe ist tarifgebunden, in diesen sind jedoch 
knapp zwei Drittel (61,5 %) der Beschäftigten tätig; kehrseitig dazu sind gut zwei 
Drittel (68,5 %) der Betriebe nicht tarifgebunden, in denen aber nur ein reichliches 
Drittel (38,5 %) der Beschäftigten arbeitet (Tabelle 1). In drei Viertel (76,2 %) der 
tarifgebundenen Betriebe existiert eine betriebliche Interessenvertretung, was aber 
nur auf ein knappes Viertel (23,8 %) der nicht tarifgebundenen Betriebe zutrifft. 
Gleichfalls drei Viertel (75,9 %) der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben 
können auf eine betriebliche Interessenvertretung rekurrieren, was aber nur für 
ein Fünftel (21,3 %) der Beschäftigten in nicht tarifgebundenen Betrieben gilt 
(ohne Tabelle).

Besonders deutlich zeigt sich diese Asymmetrie in der Verteilung von Betrie-
ben und Beschäftigten im Bereich der distributiven Dienstleistungen. Dort finden 
wir den höchsten Anteil von Betrieben, die nicht tarifgebunden sind (19,6 % aller 
Betriebe, das sind 28,6 % aller nicht tarifgebundenen Betriebe), aber nur einen 
ungefähr halb so großen Anteil von Beschäftigten (9,2 % aller Beschäftigten, das 
sind 23,9 % aller Beschäftigten in nicht tarifgebundenen Betrieben) (Tabelle 1). 
Anders verhält es sich im Sekundären Sektor. Dort ist der Anteil der Betriebe, 
die tarifgebunden sind, mit 3,3 % relativ gering (10,5 % aller tarifgebundenen 
Betriebe), jedoch der Anteil der Beschäftigten mit 17,1 % (27,8 % aller Beschäf-
tigten in tarifgebunden Betrieben) fünfmal so hoch (Tabelle 1). Beide Befunde 
verweisen auf Betriebsgrößeneffekte.
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Tabelle 1: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 

nach Wirtschaftszweigen (in  %)

Nicht 
tarifgebunden Tarifgebunden Insgesamt

Be-
triebe

Be-
schäf-
tigte

Be-
triebe

Be-
schäf-
tigte

Be-
triebe

Be-
schäf-
tigte

Primärer Sektor   2,7   0,8   1,8   1,2   4,5   2,0

Sekundärer Sektor   7,5   9,1   3,3 17,1 10,8 26,2

Bau   3,6   1,8   6,0   4,2   9,6   6,0

Produzierendes Gewerbe 
insgesamt 13,8 11,7 11,1 22,5 24,9 34,2

Distributive Dienstleistungen 19,6   9,2   6,2 14,6 25,8 23,8

Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen 18,1   7,9   2,4   5,8 20,5 13,7

Soziale Dienstleistungen 10,0   7,5   8,7 16,0 18,7 23,5

Persönliche Dienstleistungen   7,0   2,2   3,1   2,6 10,1   4,8

Dienstleistungen insgesamt 54,7 26,8 20,4 39,0 75,1 65,8

Insgesamt 68,5 38,5 31,5 61,5 100 100

In der Tat nimmt der Anteil der tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Be-
triebe mit steigender Betriebsgröße ab (von 26,4 % auf 0,5 % bei ersteren und 
von 63,7 % auf 0,1 % bei letzteren), wohingegen der Anteil der Beschäftigten in 
tarifgebundenen Betrieben mit zunehmender Betriebsgröße steigt (von 9,7 % auf 
28,4 %) und der der Beschäftigten in nicht tarifgebundenen Betrieben mit zuneh-
mender Betriebsgröße fällt (von 18,2 % auf 3,1 %). Zugleich zeigt Tabelle 2, dass 
0,4 % der Betriebe zu den Großbetrieben zählen (250 und mehr Beschäftigte), die 
tarifgebunden sind; in diesen sind jedoch 28,4 % aller Beschäftigten tätig. 

Tabelle 2: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 

nach Betriebsgrößenklassen (in  %)

Nicht 
tarifgebunden Tarifgebunden Insgesamt

Be-
triebe

Be-
schäf-
tigte

Be-
triebe

Be-
schäf-
tigte

Be-
triebe

Be-
schäf-
tigte

1 – 19 63,7 18,2 26,4 9,7 90,1 27,9

20 – 249 4,8 17,2 4,6 23,4 9,4 40,6

250+ 0,1 3,1 0,4 28,4 0,5 31,5

Insgesamt 68,5 38,5 31,5 61,5 100 100
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Diese Befunde zeigen, dass die betriebsproportionale Verteilung von tarifgebun-
denen und nicht tarifgebundenen Betrieben (»Betriebsperspektive«) kaum einen, 
teilweise sogar einen höchst verzerrten Aufschluss über die Anteile von Beschäf-
tigten liefert, die jeweils durch die beiden Kontrastgruppen von Betrieben reprä-
sentiert werden (»Beschäftigtenperspektive«). Den Beschäftigten kommt aber bei 
der Analyse des betrieblichen Arbeits- und Betriebszeitmanagements herausra-
gende Bedeutung zu. Allein schon die für diese Analyse ebenso grundlegenden 
wie wichtigen Fragen, wie viele Beschäftigte beispielsweise in den jeweiligen 
Arbeitszeitformen tätig sind, wie beispielsweise die Arbeitszeitkontenmodelle 
geregelt sind, wie lang und/oder flexibel beispielsweise die Betriebszeiten sind, 
lassen sich ohne »Beschäftigtenperspektive« nicht hinreichend klären. Die Unter-
suchungsgruppen sind demnach tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 
in ihrer Repräsentanz von Beschäftigtenanteilen – und nicht unabhängig von den 
Beschäftigtenanteilen, die jene repräsentieren.

Für differenziertere Analysen sind die Fallzahlen in den Bereichen des pri-
mären Sektors (n = 89) und der persönlichen Dienstleistungen (n = 65) zu gering, 
so dass im Folgenden in der Regel nur nach Produzierendem Gewerbe (n = 897) 
und Dienstleistungsbereich (n = 813) unterschieden wird. Bei Bedarf werden 
jedoch auch Befunde über die Wirtschaftsbereiche präsentiert, die von ihren Fall-
zahlen her für differenziertere Analysen geeignet sind (Sekundärer Sektor: n = 
599; Bau: n = 209; distributive Dienstleistungen: n = 260; unternehmensbezogene 
Dienstleistungen: n = 205; soziale Dienstleistungen: n = 283). Für die im Vorder-
grund der Analysen stehende »Beschäftigtenperspektive« wird im Folgenden der 
beschäftigtenproportional hochgerechnete Datensatz verwendet. Sollte es in den 
Analysen nur um Betriebe unabhängig von ihren Beschäftigtenanteilen gehen, 
so wird im Folgenden der betriebsproportional hochgerechnete Datensatz ver-
wendet.

Von den Fallzahlen her ist eine nach drei Betriebsgrößenklassen (BGK) diffe-
renzierte Analyse möglich (BGK 1 (1-19 Beschäftigte): n = 644; BGK 2 (20-249 
Beschäftigte): n = 556; BGK 3 (250 und mehr Beschäftigte): n = 510); gleichwohl 
ist es empfehlenswert, nur nach zwei Betriebsgrößenklassen (1: 1-249 Beschäf-
tigte; 2: 250 und mehr Beschäftigte) zu unterscheiden, um die oben dargestell-
ten Betriebsgrößeneffekte besser herausarbeiten und damit auch kontrollieren zu 
können.
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2. Einige charakteristische Merkmale von tarifgebundenen 

und nicht tarifgebundenen Betrieben

Wirtschaftszweig

Tabelle 1 zeigt, dass verhältnismäßig hohe Anteile von Beschäftigten in nicht 
tarifgebundenen Betrieben arbeiten, die den Bereichen der distributiven Dienst-
leistungen (9,2 % aller Beschäftigten, 23,9 % aller Beschäftigten in nicht tarifge-
bundenen Betrieben), der unternehmensbezogenen Dienstleistungen (7,9 % bzw. 
20,5 %) und des sekundären Sektors (9,1 % bzw. 23,6 %) angehören. Betrachtet 
man die Wirtschaftszweige genauer, stellt man fest, dass es sich bei letzterem ins-
besondere um Beschäftigte in Klein- und Mittelbetrieben der Textil- und Holzver-
arbeitung handelt; bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen sind es vor 
allem Beschäftigte aus den Bereichen der Datenverarbeitung, der Versicherungen 
und der Immobilien. Bei den distributiven Dienstleistungen handelt es sich insbe-
sondere um Beschäftigte aus den Klein- und Mittelbetrieben des Einzelhandels.

Auch bei den tarifgebundenen Betrieben finden wir verhältnismäßig hohe 
Anteile von Beschäftigten bei den distributiven Dienstleistungen (14,6 % aller 
Beschäftigten, 23,7 % aller Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben). Hierbei 
handelt es sich insbesondere um Beschäftigte aus den Großbetrieben der Bereiche 
Verkehr (Bahn) und Nachrichten (Post). Analoges können wir für den Bereich 
des Sekundären Sektors feststellen; auch hier finden wir verhältnismäßig hohe 
Anteile von Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben (17,1 % bzw. 27,8 %). 
Dies betrifft vor allem Beschäftigte aus den Großbetrieben des Fahrzeugbaus, des 
Maschinenbaus und der Verarbeitung von Metallen. Vergleichbar hohe Beschäf-
tigtenanteile können wir bei den sozialen Dienstleistungen beobachten (16,0 % 
bzw. 26,0 %) (Tabelle 1). Hierbei handelt es sich vor allem um Beschäftigte aus 
den großen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. 

Betriebstyp

Bekräftigt werden diese Befunde, wenn man die Verteilung der Beschäftigten 
in tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben nach Betriebstyp be-
trachtet. Während ein Fünftel (19,9 %) der Beschäftigten von tarifgebundenen 
Betrieben in Behörden der öffentlichen Verwaltung (12,5 %) oder gemeinnüt-
zigen Organisationen (7,4 %) tätig ist, trifft dies nur auf ein Zwanzigstel (5,8 %) 
der Kontrastgruppe zu (Tabelle 3). Besonders deutlich sind diese Unterschiede 
in Klein- und Mittelbetrieben: Dort arbeitet über ein Viertel (27,1 %) der Be-
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schäftigten aus tarifgebundenen Betrieben in der öffentlichen Verwaltung oder 
gemeinnützigen Organisationen, was aber nur für ein Zwanzigstel (5,0 %) der 
Beschäftigten der Kontrastgruppe gilt (Tabelle 3).

Tabelle 3: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 

                nach Betriebstyp (in %)

Privatwirt-
schaftliche
Betriebe

Behörde der 
öffentlichen 
Verwaltung

Gemeinnüt-
zige

Organisation
Etwas

anderes

1-249

nicht tarifgebunden 85,9   0,2   4,8   9,1
tarifgebunden 64,6 16,4 10,7   8,3
insgesamt 75,6   8,0   7,7   8,7
250+

nicht tarifgebunden 84,1   3,6 11,3   1,0
tarifgebunden 86,1   8,0   3,5   2,4
insgesamt 85,9   7,6   4,3   2,2
Insgesamt
nicht tarifgebunden 85,7   0,5   5,3   8,5
tarifgebunden 74,5 12,5   7,4   5,8
insgesamt 78,8   7,9   6,6   6,7

Der in Tabelle 2 dargestellte Betriebsgrößeneffekt zeigt sich auch, wenn man 
die Verteilung der Beschäftigten aus tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen 
Betrieben danach betrachtet, ob diese in selbstständigen Einzelbetrieben oder in 
Konzernen tätig sind. Während 9 von 10 Beschäftigten (87,0 %) aus nicht ta-
rifgebundenen Betrieben in selbstständigen Einzelbetrieben arbeiten, trifft dies 
nur auf gut 5 von 10 Beschäftigten (54,5 %) aus tarifgebundenen Betrieben zu 
(Tabelle 4). Diese Differenz vergrößert sich mit steigender Betriebsgröße. Be-
gründet ist dies darin, dass Konzerne überwiegend Großbetriebe sind, die, was 
die Beschäftigtenanteile anbelangt, weitaus häufiger tarifgebunden sind als nicht: 
28,4 % aller Beschäftigten (das sind 46,2 % der Beschäftigten aus tarifgebundenen 
Betrieben) sind in tarifgebundenen Großbetrieben tätig, wohingegen nur 3,1 % 
aller Beschäftigten (das sind 8,0 % der Beschäftigten aus nicht tarifgebundenen 
Betrieben) in nicht tarifgebundenen Großbetrieben arbeiten (Tabelle 2). Tabelle 4 
zeigt auch, dass – nebenbei bemerkt – die pauschale Redeweise über Klein- und 
Mittelbetriebe zumindest irreführend ist; denn damit wird dort eine Autonomie 
des Handelns suggeriert, die aber de facto nicht besteht; denn bei Klein- und Mit-
telbetrieben muss danach unterschieden werden, ob diese selbstständig sind und 



33

somit auch nach selbstgesetzten Zielen handeln können, oder ob jene Teile eines 
Konzerns und damit womöglich von dessen Strategien abhängig sind. Immerhin 
ein Fünftel (21,1 %) der Beschäftigten von Klein- und Mittelbetrieben arbeitet in 
dem Typ von Klein- und Mittelbetrieben, die einem Konzern angehören.

Tabelle 4: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe nach selbst-

ständiger Einzelbetrieb oder Teilbetrieb eines Unternehmens (in %)

Selbstständiger 
Einzelbetrieb

Teilbetrieb eines 
Unternehmens

1-249

Nicht tarifgebunden 88,0 12,0
Tarifgebunden 69,0 31,0
insgesamt 78,9 21,1
250+

Nicht tarifgebunden 76,2 23,8
Tarifgebunden 37,5 62,5
insgesamt 41,2 58,6
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 87,0 13,0
Tarifgebunden 54,5 45,5
insgesamt 67,0 33,0

Einschätzung des wirtschaftlichen Erfolges

Die Betriebe sind nach einer Einschätzung des wirtschaftlichen Erfolgs in den 
letzten zwei Jahren gefragt worden. Tabelle 5 zeigt, dass sich tarifgebundene und 
nicht tarifgebundene Betriebe hinsichtlich der Einschätzung des wirtschaftlichen 
Erfolgs nicht nennenswert voneinander unterscheiden. Die tarifgebundenen Be-
triebe des produzierenden Gewerbes schätzen, was die Beschäftigtenanteile an-
belangt, den wirtschaftlichen Erfolg etwas positiver (37,9 % zu 34,4 %), aber zu-
gleich auch etwas negativer (21,4 % zu 20,7 %) ein als die Kontrastgruppe. Analog 
verhält es sich im Dienstleistungsbereich. Hier sind es die nicht tarifgebundenen 
Betriebe, die den wirtschaftlichen Erfolg positiver (28,9 % zu 24,7 %), zugleich 
aber auch negativer (19,1 % zu 13,6 %) beurteilen. Insgesamt gesehen lassen 
die Befunde kein eindeutiges Bild erkennen, sondern verweisen vielmehr darauf, 
dass sich tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe bei der Einschätzung 
des wirtschaftlichen Erfolgs so gut wie nicht unterscheiden. Unterschiede sind 
allenfalls erkennbar zwischen den Klein- und Mittelbetrieben und den Großbetrie-
ben des Produzierenden Gewerbes. Letztere schätzen den wirtschaftlichen Erfolg 
merklich positiver ein als erstere (Tabelle 5).
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Tabelle 5: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 

nach wirtschaftlicher Entwicklung, Betriebsgrößenklassen 

und Wirtschaftszweigen (in  %)

Produzierendes Gewerbe

gut durchschnittlich Schlecht
1-249

Nicht tarifgebunden 31,1 45,9 23,0
Tarifgebunden 23,9 51,9 24,2
Insgesamt 27,4 49,0 23,6
250+

Nicht tarifgebunden 55,4 38,5   6,1
Tarifgebunden 50,3 30,4 19,3
Insgesamt 50,9 30,3 18,8
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 34,4 44,9 20,7
Tarifgebunden 37,9 40,5 21,4
Insgesamt 36,7 42,9 21,3

Dienstleistungsbereich

gut durchschnittlich Schlecht
1-249

Nicht tarifgebunden 28,6 51,9 19,5
Tarifgebunden 29,8 53,0 17,2
Insgesamt 29,2 52,4 18,4
250+

Nicht tarifgebunden 34,0 53,0 13,0
Tarifgebunden 17,7 74,0   8,3
Insgesamt 19,1 72,2   8,7
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 28,9 52,0 19,1
Tarifgebunden 24,7 61,9 13,6
Insgesamt 26,4 57,8 13,8

Insgesamt

gut durchschnittlich Schlecht
1-249

Nicht tarifgebunden 29,3 50,2 20,5
Tarifgebunden 28,0 52,7 19,3
Insgesamt 28,7 51,4 19,9
250+

Nicht tarifgebunden 44,9 45,6   9,5
Tarifgebunden 31,5 55,6 12,9
Insgesamt 32,8 54,6 12,6
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 30,5 49,8 19,6
Tarifgebunden 29,6 54,0 14,4
Insgesamt 20,0 52,4 17,6
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Konkurrenzniveau

Die tarifgebundenen Betriebe operieren mit anteilsmäßig weitaus mehr Be-
schäftigten auf internationalen Märkten als die Kontrastgruppe. Knapp die Hälfte 
(45,7 %) der Beschäftigten aus tarifgebundenen Betrieben arbeitet in solchen 
Betrieben, die im globalen Wettbewerb um Gewinne und ökonomische Leis-
tungsfähigkeit konkurrieren. Dies trifft hingegen nur auf ein Viertel (26,0 %) 
der Beschäftigten aus nicht tarifgebundenen Betrieben zu (Tabelle 6). Begründet 
liegt dies darin, dass es insbesondere die größtenteils tarifgebundenen Konzerne 
und Großbetriebe mit hohen Beschäftigtenanteilen sind, die sich auf internatio-
nalen Märkten positionieren (müssen). Im Unterschied dazu ist der Aktionsradius 
der nicht tarifgebundenen Betriebe vornehmlich auf lokale und nationale Märkte 
eingeschränkt. Acht von zehn Beschäftigten (84,0 %) aus nicht tarifgebundenen 
Betrieben arbeiten in solchen Betrieben, die auf lokalen (50,9 %), nationalen 
(10,5 %) und zugleich auf lokalen und nationalen Märkten agieren (Tabelle 7).

Insbesondere die tarifgebundenen Betriebe des produzierenden Gewerbes sind 
auf internationalen Märkten aktiv. In diesen Betrieben arbeitet weit über die Hälfte 
(61,4 %) der Beschäftigten aus tarifgebundenen Betrieben. Dieser Wert liegt damit 
nicht nur deutlich über dem der Kontrastgruppe (48,3 %), sondern auch deutlich 
über dem der tarifgebundenen (35,5 %) und nicht tarifgebundenen Betriebe des 
Dienstleistungsbereichs (16,1 %) (Tabelle 6). Wir sehen dies in der Differenz von 
Dienstleistungsarbeit und herstellender Tätigkeit begründet. Schematisch darge-
stellt können die Produkte, die im Produzierenden Gewerbe hergestellt werden, 
im Prinzip gelagert werden, und kann von daher der Produktionsprozess relativ 
kontinuierlich ausgerichtet werden. Eben dies gilt für Teile des (meist öffentlichen) 
Dienstleistungsbereichs wie Krankenhäuser, Feuerwehr und Polizei nicht. Hier 
gilt (gerade in Notfallsituationen) das uno-actu-Prinzip, die gleichzeitige Anwe-
senheit von Erbringer und Empfänger der Dienstleistung. Aus dieser, für diese 
Dienstleistungsbereiche zwingend geltenden Handlungsmaxime folgt, dass dort 
insbesondere für diese Notfallsituationen Arbeitsbereitschaft vorgehalten werden 
muss, die dann eingesetzt werden muss, wenn der Kunde, Patient und/oder Klient 
die entsprechenden Dienstleistungen nachfragt. 

Von einem produktivistischen Arbeitsparadigma aus betrachtet wird Arbeits-
bereitschaft erst zur Arbeit, wenn jene auf Nachfrage des Kunden faktisch ange-
wendet werden muss. Dieses Spannungsverhältnis von Arbeitsbereitschaft und 
Arbeit, das diese Form der Dienstleistungsarbeit von der herstellenden Tätigkeit 
unterscheidet, kann häufig nur um den Preis einer nicht angemessenen Erbringung 



36

der entsprechenden Dienstleistungen aufgelöst werden; zudem würden Dienst-
leistungsanbieter, die Arbeit nicht vorhalten, einen Großteil ihrer Kunden schnell 
verlieren. Diese fragen die oben genannten Dienstleistungen dann nach, wann sie 
anfallen, und dann dort, wo sie angeboten werden. Diese Nachfrage kann vom 
Anbieter der Dienstleistungen nicht gelagert werden, was das Vorhalten von Arbeit 
oder Arbeitsbereitschaft (beispielsweise der Bereitschaftsdienst in Krankenhäu-
sern) zwingend erforderlich macht. Darüber hinaus ist diese Nachfrage gerade in 
Notfallsituationen vom Dienstleistungsanbieter nicht vollständig antizipierbar, 
woraus letztlich eine nicht zu tilgende Input-Ungewissheit für den Vollzug und 
eine Output-Ungewissheit für das Ergebnis der Dienstleistungsarbeit folgt. Wir 
sehen vor allem in dem für die oben genannten Teile des Dienstleistungsbereichs 
geltenden uno-actu-Prinzip, aber auch in den damit zusammenhängenden Input- 
und Output-Ungewissheiten eine wesentliche Restriktion für das Operieren auf 
internationalen Märkten.

Tabelle 6: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe nach Konkurrenz-

niveaus, Betriebsgrößenklassen und Wirtschaftszweigen (in  %)

nicht
tarifgebunden tarifgebunden insgesamt

Produzierendes Gewerbe:

nur lokal 26,4 25,5 25,8
nur national 15,7   5,8   9,2
lokal und national   9,6   7,3   8,1
international 48,3 61,4 56,9
Dienstleistungsbereich

nur lokal 61,7 42,5 50,8
nur national   8,3 10,2   9,4
lokal und national 13,9 11,8 12,7
international 16,1 35,5 27,1
Insgesamt

nur lokal 50,9 35,8 41,8
nur national 10,5   8,5   9,3
lokal und national 12,6 10,0 11,0
international 26,0 45,7 37,8

Unternehmensplanung

Nahezu alle Betriebe (93,5 %) praktizieren irgendeine Form der Unterneh-
mensplanung. Hierin unterscheiden sich tarifgebundene und nicht tarifgebundene 
Betriebe kaum. Letztere fallen gegenüber ersteren in den beiden Betriebsgrößen-
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klassen (90,3 % zu 92,3 % bzw. 97,5 % zu 98,6 %) leicht ab. Analoges gilt für die 
beiden Wirtschaftsbereiche. Auch hier weisen die nicht tarifgebundenen Betriebe 
geringfügig geringere Werte als die Kontrastgruppe auf (93,8 % zu 98,7 % bzw. 
89,6 % zu 93,1 %) (Tabelle 7). Auf dem durchgängig hohen Niveau von 90 Pro-
zent und darüber fallen diese Unterschiede allerdings nicht ins Gewicht.

Tabelle 7: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 

nach Unternehmensplanung, Betriebsgrößenklassen 

und Wirtschaftszweigen (in  %)*

Produzierendes 
Gewerbe

Dienstleistungs-
bereich Insgesamt

1-249

Nicht tarifgebunden 93,5 89,0 90,3

Tarifgebunden 97,8 89,6 92,3

Insgesamt 95,7 89,3 91,2

250+

Nicht tarifgebunden 96,0 99,1 97,5

Tarifgebunden 99,5 98,0 98,6

Insgesamt 99,1 98,1 98,5

Insgesamt

Nicht tarifgebunden 93,8 89,6 90,9

Tarifgebunden 98,7 93,1 95,2

Insgesamt 97,0 91,7 93,5

* In der Tabelle 6 sind nur die Zustimmungswerte dargestellt. Diese sind so berechnet, dass für jeden 
Betrieb, der irgendeines der in Frage 7 aufgeführten Instrumente der Unternehmensplanung ange-
kreuzt hatte, das Vorhandensein von Unternehmensplanung unterstellt wurde.

Gesellschaftliche Verantwortung

Von Betrieben und Unternehmen wird zunehmend gesellschaftliches Enga-
gement (corporate social responsibility – CSR) gefordert, um ökonomische und 
soziale Erfordernisse in Einklang zu bringen (Spidla 2006). Die Europäische Kom-
mission verbindet CSR – Strategien mit der auf Steigerung des Wachstums und der 
Beschäftigung ausgerichteten »Lissabon – Strategie«. Der Europäischen Kommis-
sion zufolge ergänzen sich beide Strategien wechselseitig. Das gesellschaftliche 
Engagement der Betriebe haben wir in einem ersten, noch nicht systematisierten 
Zugriff abgefragt. Dabei unterscheiden wir – gestützt auf eine Faktorenanalyse 
der in Frage 9 aufgeführten Antwortvorgaben – eine interne, auf betriebliche und/
oder beschäftigungspolitische Belange bezogene Dimension und eine externe, 
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auf außerbetriebliche Belange bezogene Dimension von gesellschaftlichem En-
gagement. Internes gesellschaftliches Engagement liegt für uns dann vor, wenn 
mindestens eine der Antwortvorgaben (b), (f), (g) oder (h) angekreuzt wurde. 
Externes gesellschaftspolitisches Engagement besteht dann, wenn mindestens eine 
der Antwortvorgaben (a), (c), (d) oder (e) angekreuzt wurde. Das »Item« (i) haben 
wir bei dieser Unterscheidung vernachlässigt (siehe Frage 9 bei Tabelle 7). Die 
durch Reduktion der acht Antwortvorgaben herausgearbeiteten zwei Dimensi-
onen sind nicht disjunkt, sondern überlappen sich größtenteils. Der Antworttyp 
von Mehrfachnennungen bleibt auch bei Dimensionsreduktion erhalten. Daher 
stellen wir in Tabelle 7 die vollständige Liste der möglichen Kombinationen dar 
(ausschließlich intern, ausschließlich extern, beides).

Die tarifgebundenen Betriebe weisen – immer bezogen auf Beschäftigtenan-
teile in den jeweiligen Betrieben – merklich höhere Werte von gesellschaftlichem 
Engagement als die nicht tarifgebundenen Betriebe auf. Dies gilt für die beiden 
Betriebsgrößenklassen ebenso wie für die beiden Wirtschaftsbereiche. Über 6 von 
zehn Beschäftigten (63,6 %) sind in tarifgebundenen Klein- und Mittelbetrieben 
tätig, die sich gesellschaftlich engagieren. In den tarifgebundenen Großbetrieben 
mit gesellschaftlichem Engagement sind es sogar über acht von zehn Beschäftigten 
(83,7 %), die in tarifgebundenen Großbetrieben arbeiten. Dagegen fallen die nicht 
tarifgebundenen Klein- und Mittelbetriebe ebenso deutlich ab wie die nicht tarif-
gebundenen Großbetriebe. Die Vergleichswerte liegen hier nur bei 48,3 % bzw. 
74,2 % (Tabelle 7). Auch bei der für die Stabilisierung und/oder Steigerung der 
Beschäftigung wichtigen internen Dimension des gesellschaftlichen Engagements 
gehen die tarifgebundenen Betriebe in Führung (13,1 % zu 9,0 %). Dies gilt insbe-
sondere für die des Dienstleistungsbereichs, gegen die die nicht tarifgebundenen 
Vergleichsbetriebe merklich abfallen (19,2 % zu 12,2 %). Kehrseitig dazu ist die 
externe Dimension gesellschaftlichen Engagements bei den nicht tarifgebundenen 
Betrieben deutlich stärker besetzt als bei den tarifgebundenen Betrieben (Tabelle 
8). Diese Befunde deuten darauf hin, dass sich die tarifgebundenen Betriebe nicht 
nur häufiger als die Kontrastgruppe gesellschaftlich engagieren, sondern auch das 
gesellschaftliche Engagement häufiger als die Kontrastgruppe an internen (auf 
Stabilisierung der Beschäftigung und/oder Humanressourcenschonung ausgerich-
teten) betrieblichen Belangen zu orientieren scheinen.
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Tabelle 8: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe nach gesellschaft-

lichem Engagement, Betriebsgrößenklassen und Wirtschaftszweigen 

(in  %)*

Produzierendes 
Gewerbe

Dienstleistungs-
bereich Insgesamt

1-249

Nicht tarifgebunden 48,4 48,3 48,3

Tarifgebunden 59,7 65,4 63,6

Insgesamt 54,2 56,4 55,7

250+

Nicht tarifgebunden 71,4 77,0 74,2

Tarifgebunden 82,8 84,4 83,7

Insgesamt 81,4 81,4 82,8

Insgesamt

Nicht tarifgebunden 51,5 49,9 50,4

Davon: intern   2,5 12,2   9,0

            extern 46,9 35,1 39,0

            beides 50,6 52,7 52,0

Tarifgebunden 72,0 73,4 72,9

Davon: intern   2,0 19,2 13,1

            extern 26,4 16,7 20,3

            beides 71,6 64,1 66,6

Insgesamt 65,0 63,8 64,2

Davon: intern   2,1 17,2 11,7

            extern 32,5 23,0 26,4

            beides 65,4 59,8 61,9

* In der Tabelle 7 sind nur die Zustimmungswerte (»Ja häufi g« und »gelegentlich«) dargestellt. Dem-
nach sind die angeführten Prozentwerte wie folgt zu lesen: 48,4 % der Beschäftigten aus den nicht 
tarifgebundenen Klein- und Mittelbetrieben (1-249 Beschäftigte) sind in solchen Betrieben tätig, die 
sich gesellschaftlich engagieren. Damit ist impliziert (aber nicht mehr dargestellt), dass 51,2 % der 
Beschäftigten aus den nicht tarifgebundenen Klein- und Mittelbetrieben in solchen Betrieben arbei-
ten, die sich nicht (»selten« oder »nie«) gesellschaftlich engagieren.

Betriebszeit

Schließlich wollen wir noch die Dauer der Betriebszeiten, die der vertrag-
lichen Wochenarbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten und die Entkoppelungsfak-
toren (Betriebszeiten/vertragliche Wochenarbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten) 
analysieren. Die Dauer der Betriebszeiten ist,wie oben erwähnt, ein (grober) Indi-
kator für die Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Betrieben, Bran-
chen und nationalen Ökonomien. Der Entkoppelungsfaktor zeigt den Grad der 



40

Entkoppelung von Betriebs- und Arbeitszeiten an und verweist damit auf den 
Grad der Arbeitszeitflexibilisierung. Die Betriebszeit ist in den tarifgebundenen 
Betrieben mit insgesamt 73,9 Stunden pro Woche deutlich länger als in den nicht 
tarifgebundenen Betrieben, in denen diese 56,9 Stunden beträgt. Dies ist nicht nur 
dem Betriebsgrößeneffekt geschuldet; denn auch in den tarifgebundenen Klein- 
und Mittelbetrieben liegt die Betriebszeit mit durchschnittlich 57,9 Stunden pro 
Woche über der der Kontrastgruppe (55,0 Stunden pro Woche). Noch deutlicher 
fallen die Unterschiede in den Großbetrieben aus. Hier beträgt die Betriebszeit in 
den tarifgebundenen Großbetrieben 95,6 Stunden pro Woche und liegt damit um 
16,6 Stunden oder um 21 % über der der nicht tarifgebundenen Großbetriebe 
(Tabelle 9). Diese Befunde gelten für das produzierende Gewerbe und den Dienst-
leistungsbereich gleichermaßen.

Die vertraglichen Wochenarbeitszeiten der Vollzeitbeschäftigten sind in den 
nicht tarifgebundenen Betrieben durchgängig länger als in den tarifgebunde-
nen Betrieben. Hier liegen die Wochenarbeitszeiten im Durchschnitt bei 38,2 
Stunden, dort bei 39,3 Stunden (Tabelle 9). Dies ist deswegen ein interessantes 
Ergebnis, weil es zeigt, dass die Dauer der Arbeitszeiten kaum einen Einfluss 
auf die Dauer der Betriebszeiten hat. Vielmehr finden wir die längsten Betriebs-
zeiten in den Betrieben mit den kürzesten vertraglichen/tariflichen Arbeitszeiten. 
Die Gestaltung der Betriebszeiten verläuft demnach relativ unabhängig von der 
der individuellen Arbeitszeiten. Darauf verweist auch der Entkoppelungsfaktor. 
Er ist in den tarifgebundenen Betrieben durchgängig höher als in den nicht 
tarifgebundenen Betrieben. Hier beträgt er im Durchschnitt 1,45, was bedeu-
tet, dass hier jeder Arbeitsplatz rund 1,5-mal besetzt ist. Dort dagegen liegt 
er bei 1,93, was heißt, dass dort jeder Arbeitsplatz rund 2-mal besetzt ist. Der 
höhere Entkoppelungsfaktor in den tarifgebundenen Betrieben verweist auch 
darauf, dass hier die Arbeitszeitflexibilisierung ausgeprägter ist als in den nicht 
tarifgebundenen Betrieben; denn die Dauer der Betriebszeit wird wesentlich 
durch Schichtarbeit, versetzte Arbeitszeiten und effektive Arbeitszeiten (ver-
tragliche Arbeitszeiten plus Überstunden) bestimmt. Dabei haben Schichtarbeit 
und versetzte Arbeitszeiten einen weitaus größeren Effekt auf die Dauer der 
Betriebszeiten als effektive Arbeitszeiten; das heißt, vor allem mit Schichtar-
beit, aber auch mit versetzten Arbeitszeiten können die Betriebszeiten weitaus 
stärker als mit effektiven Arbeitszeiten ausgedehnt werden. Die Betriebszeit in 
der Bundesrepublik Deutschland wird zu 40,8 % durch Schichtarbeit, zu 30,6% 
durch versetzte Arbeitszeiten und zu 28,6 % durch effektive Arbeitszeiten
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Tabelle 9: Betriebszeiten, vertragliche Wochenarbeitszeiten von Vollzeit-

beschäftigten und Entkoppelungsfaktoren nach Betriebsgrößen-

klassen und Wirtschaftszweigen in tarifgebundenen und nicht 

tarifgebundenen Betrieben 

Produzierendes Gewerbe

(a)Betriebszeit 
(in Stunden pro 

Woche)

(b) Wochenarbeitszeit 
von Vollzeit-Beschäf-

tigten (in Stunden 
pro Woche)

Entkoppelungs-
faktor (a/b)

1-249

Nicht tarifgebunden 56,3 39,6 1,42
Tarifgebunden 58,4 38,5 1,51
Insgesamt 57,4 39,0 1,47
250+

Nicht tarifgebunden 81,1 38,3 2,12
Tarifgebunden 83,6 36,8 2,27
Insgesamt 82,0 37,0 2,21
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 59,7 39,4 1,51
Tarifgebunden 71,8 37,6 1,91
Insgesamt 64,8 38,2 1,70

Dienstleistungsbereich

Betriebszeit
Wochenarbeitszeit von 
Vollzeitbeschäftigten

Entkoppelungs-
faktor

1-249

Nicht tarifgebunden 54,5 39,4 1,38
Tarifgebunden 57,7 38,4 1,50
Insgesamt 56,0 38,9 1,43
250+

Nicht tarifgebunden 76,9 38,8 1,98
Tarifgebunden 99,1 38,8 2,55
Insgesamt 95,1 38,8 2,45
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 55,7 39,3 1,42
Tarifgebunden 75,1 38,6 1,95
Insgesamt 63,4 38,9 1,63

Insgesamt

Betriebszeit
Wochenarbeitszeit von 
Vollzeitbeschäftigten

Entkoppelungs-
faktor

1-249

Nicht tarifgebunden 55,0 39,4 1,40
Tarifgebunden 57,9 38,5 1,50
Insgesamt 56,4 39,0 1,45
250+

Nicht tarifgebunden 79,0 38,5 2,05
Tarifgebunden 95,6 38,0 2,52
Insgesamt 89,5 38,1 2,35
Insgesamt

Nicht tarifgebunden 56,9 39,3 1,45
Tarifgebunden 73,9 38,2 1,93
Insgesamt 63,9 38,7 1,65



42

»determiniert« bzw. organisiert (Groß, Schwarz 2006; vgl. auch Bauer, Groß, 
Sieglen, Schwarz 2005).

Lange Betriebszeiten setzen also Arbeitszeitflexibilisierung voraus; denn diese 
sind nur zu erreichen, wenn beispielsweise Schichtarbeit eingeführt und damit 
Arbeit zu ungewöhnlichen, vom Normalarbeitszeitstandard abweichenden Zeiten 
– abends und/oder nachts – eingeführt wird. Vom Normalarbeitszeitstandard ab-
weichende Arbeitszeiten gelten als flexible Arbeitszeiten. Je länger die Dauer der 
Betriebszeiten ist, umso zwingender müssen Arbeitszeitformen eingeführt sein, 
die vom Normalarbeitszeitstandard abweichen.

3. Arbeitszeitformen in tarifgebundenen und nicht 

tarifgebundenen Betrieben

3.1 Überblick

Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe unterscheiden sich bei Sams-
tagsarbeit (19,1 % bzw. 21,7 %) und versetzten Arbeitszeiten (23,5 % bzw. 
24,2 %) kaum. Leichte Unterschiede sind bei Teilzeitarbeit erkennbar10.  Der 
Anteil der Teilzeitbeschäftigten ist in den nicht tarifgebundenen Betrieben etwas 
höher (24,0 %) als in der Kontrastgruppe (19,2 %). Dies dürfte darin begründet 
liegen, dass 35,4 % aller Beschäftigten – das sind 91,9 % der Beschäftigten aus 
nicht tarifgebundenen Betrieben (Tabelle 2) – in den nicht tarifgebundenen Klein- 
und Mittelbetrieben und damit in einer Betriebsgrößenklasse tätig sind, in der 
Teilzeitbeschäftigung überwiegend stattfindet. Drei Viertel (76,9 %) der Teilzeit-
beschäftigten arbeitet dort (ohne Tabelle). Darüber hinaus können wir feststellen, 
dass in den Klein- und Mittelbetrieben der »teilzeitstarken« Wirtschaftszweige 
des Einzelhandels, des Hotel- und Gaststättengewerbes und auch von Arztpraxen 
überproportional viele Betriebe nicht tarifgebunden sind.

Wir können davon ausgehen, dass es sich bei den ermittelten Überstunden im 
Wesentlichen um bezahlte Überstunden handelt, da die Betriebe im Unterschied 
zu Beschäftigten über unbezahlte Überstunden so gut wie keine Aussagen machen 

10 Das Ausmaß von Teilzeitarbeit wird in Betriebsbefragungen geringer als in Beschäftigtenbefragun-
gen veranschlagt. In unserer Beschäftigtenbefragung von 2003 kamen wir auf eine Teilzeitquote 
von 26 %. Dem sozio-ökonnomischen Panel zufolge liegt die Teilzeitquote im Jahr 2005 bei 28 
% und das IAB schätzt für 2005, dass 29 % der Beschäftigten in Teilzeitarbeit einschließlich der 
»Mini- und Midi-Jobs« tätig sind (IAB Kurzbericht Nr. 17/2005).
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(können) und die in Freizeit ausgeglichenen Überstunden eher zu Arbeitszeitkon-
ten rechnen. Der Durchschnittswert von 1,0 Überstunden pro Beschäftigten pro 
Woche entspricht genau dem, den wir 2003 für Deutschland in einer internatio-
nalen Betriebsbefragung zu Betriebs- und Arbeitszeiten ermittelt haben (Delsen, 
Bosworth, Groß, Bustillo 2006), liegt aber deutlich unter dem Wert unserer Be-
schäftigtenbefragung von 2003. Ihren Befunden zufolge hatte seinerzeit jeder 
Beschäftigte pro Woche im Durchschnitt 2,7 Überstunden geleistet. Von diesen 
waren 0,7 Stunden bezahlte, 0,9 Stunden unbezahlte und 1,1 Stunden in Freizeit 
ausgeglichene Überstunden (Bauer u. a. 2004, 51). Zu vergleichbaren Ergebnis-
sen kommt Anger (2006, 189ff), die auf der Grundlage der Daten des sozio-
ökonomischen Panels für 2005 auf durchschnittlich 2,5 Überstunden pro Woche 
pro Vollzeitbeschäftigten kommt – mit analogen Relationen zwischen bezahlten, 
unbezahlten und in Freizeit ausgeglichenen Überstunden.

Bei der Überstundenarbeit sind deutliche Unterschiede zwischen tarifgebun-
denen und nicht tarifgebundenen Betrieben erkennbar. Hier werden mit 1,3 Über-
stunden pro Beschäftigten fast doppelt so viele Überstunden geleistet wie dort 
(0,7) (Tabelle 10). Dies dürfte wesentlich darin begründet liegen, dass der Großteil 
der Überstunden (80,6 %) in Klein- und Mittelbetrieben geleistet wird, aus denen 
sich auch überwiegend die nicht tarifgebundenen Betriebe rekrutieren (ohne Ta-
belle). Dies gilt insbesondere für die Klein- und Mittelbetriebe des Baugewerbes, 
in dem bezogen auf die einzelnen Wirtschaftzweige die meisten Überstunden 
geleistet werden (2,8 Überstunden pro Beschäftigten). Zudem weisen die Wirt-
schaftszweige mit einem hohen Anteil von nicht tarifgebundenen Betrieben wie 
das Hotel- und Gaststättengewerbe (1,4 Überstunden pro Beschäftigten) und die 
unternehmensbezogenen Dienstleistungen (1,2 Überstunden pro Beschäftigten) 
überdurchschnittliche Überstundenwerte auf (ohne Tabelle).

Auch beim Anteil der Beschäftigten mit Arbeitszeitkonten finden wir star-
ke Unterschiede zwischen tarifgebundenen (51,8 %) und nicht tarifgebunde-
nen Betrieben (41,6 %) (Tabelle 10). Für diese Differenz dürfte die Tatsache 
verantwortlich sein, dass überproportional hohe Anteile von Beschäftigten mit 
Arbeitszeitkonten in Großbetrieben und damit in Betrieben arbeiten, die über-
wiegend tarifgebunden sind. Knapp zwei Drittel (63,3 %) der Beschäftigten mit 
Arbeitszeitkonten sind in Großbetrieben tätig; in den Großbetrieben des produ-
zierenden Gewerbes sind es sogar schon knapp drei Viertel (72,5 %) der Beschäf-
tigten. Hinzukommt, dass der sekundäre Sektor – gleichsam der Kernbereich des 
Produzierenden Gewerbes und auch der tarifgebundenen Betriebe – mit 62,8 % 
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der Beschäftigten, die in Arbeitszeitkontenmodellen arbeiten, an der Spitze aller 
Wirtschaftszweige steht. Hier arbeitet allein schon ein Drittel (34,3 %) von allen 
Beschäftigten, für die ein  Arbeitszeitkonto geführt wird. Dieser Wirtschaftsbe-
reich ist unter den Bedingungen überdurchschnittlich starker Schwankungen der 
Geschäftstätigkeit, durch hohe Fertigungstiefe, Auftragsproduktion, kundenspe-
zifische Sonderanfertigungen, qualitativ hoch stehenden Kundenservice und ter-
mingerechte Auftragsbearbeitung geprägt. Damit wachsen die Anforderungen an 
eine hoch-flexible Arbeitszeitgestaltung, für die sich Arbeitszeitkontenmodelle 
besonders eignen; denn mit ihnen können alle drei Zeitdimensionen (Dauer, Lage, 
Verteilung) gleichermaßen variiert und flexibilisiert werden.

Deutliche Unterschiede zeigen sich ferner bei Schichtarbeit. In tarifgebunde-
nen Betrieben sind über ein Viertel (27,4 %) der Beschäftigten in Schichtarbeit 
tätig, was aber nur für anteilsmäßig halb so viele Beschäftigte (13,7 %) der Kon-
trastgruppe zutrifft (Tabelle 10). Schon die in Relation zu den nicht tarifgebunde-
nen Betrieben deutlich längeren Betriebszeiten in den tarifgebundenen Betrieben 
hatten auf eine stärkere Ausprägung von Schichtarbeit hingedeutet; denn diese ist, 
wie dargestellt, die für Ausweitungen der Betriebszeit effektivste Arbeitszeitform. 
Damit dürfte auch zusammenhängen, dass der Anteil der Sonntagsbeschäftigten 
in den tarifgebundenen Betrieben (10,4 %) höher als in der Kontrastgruppe (7,9 
%) ist (Tabelle 10); denn Sonntagsarbeit ist fast zur Hälfte Schichtarbeit: Über 
vier Zehntel (42,8 %) der Beschäftigten, die sonntags arbeiten, sind in kontinu-
ierlichen Schichtsystemen (24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche) tätig 
(ohne Tabelle). 

Schichtarbeit ist ein Phänomen der großen Betriebe insbesondere in den Be-
reichen des sekundären Sektors, von Verkehr und Nachrichten und der sozialen 
Dienstleistungen. Diese Betriebsgrößenklasse in Kombination mit den genannten 
Wirtschaftszweigen ist nun genau der Bereich, aus dem sich die tarifgebundenen 
Betriebe größtenteils rekrutieren. Von daher erklären sich diese Befunde. Von 
Interesse ist, dass in den tarifgebundenen Betrieben knapp zwei Drittel (63,0 %) 
der Schichtbeschäftigten in kontinuierlichen oder in semikontinuierlichen Schicht-
systemen (24 Stunden am Tag an sieben, sechs oder fünf Tagen in der Woche) 
und damit in Schichtsystemen arbeiten, die zwingend mit Nachtarbeit verbunden 
sind. Somit sind 14,2 % der Beschäftigten in den tarifgebundenen Betrieben in 
Nachtarbeit tätig, was aber nur für anteilsmäßig knapp die Hälfte (7,3 %) der 
Beschäftigten der Kontrastgruppe gilt (Tabelle 10).
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Tabelle 10: Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe nach 

Arbeitszeitformen und Wirtschaftsbereichen*

Tarifgebundene 
Betriebe

Nicht tarifgebundene 
Betriebe Insgesamt

PG Dl Insg. PG DL Insg. PG DL Insg.

Überstunden*   1,0   0,6   0,7   2,1   1,0   1,3   1,4   0,7   1,0
Teilzeit-
Arbeit**   9,9 24,7 19,2 12,2 29,2 24,0 10,9 26,7 21,3
Samstags-
Arbeit** 20,5 18,3 19,1 17,7 23,4 21,7 19,6 20,5 20,2
Sonntags-
Arbeit**   9,4 11,0 10,4   4,1   9,6   7,9   7,6 10,5   9,5
Arbeitszeit-
Konten** 61,8 46,0 51,8 49,9 38,0 41,6 57,8 42,9 48,0
Versetzte Ar-
beitszeiten** 12,9 30,0 23,5 12,3 29,4 24,2 12,7 29,7 23,8
Vertrauens-
Arbeitszeit**   6,7   7,0   6,9 10,0 14,7 13,3   7,8 10,1   9,3
Schicht-
arbeit** 35,2 22,6 27,4 20,1 10,5 13,4 29,1 16,7 21,0
davon:
Konti*** 13,2 19,2 16,4   7,4 40,4 25,3 11,9 24,3 18,5
Semi-
Konti I**** 20,8 27,8 24,5   6,2   4,0   5,0 17,4 22,0 19,9
Semi-
Konti II***** 37,6 16,0 26,3 46,0 10,0 26,4 39,6 14,5 26,3
Sonstige 
Schicht-
systeme 28,4 37,0 32,8 40,4 45,6 43,3 31,1 39,2 35,3

PG = Produzierendes Gewerbe; DL = Dienstleistungsbereich
*          in Stunden pro Woche
**        in  %
***    24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche
****    24 Stunden am Tag an 6 Tagen in der Woche
*****  24 Stunden am Tag an 5 Tagen in der Woche 

Markante Unterschiede zeigen sich schließlich bei der Vertrauensarbeitszeit. Diese 
ist in nicht tarifgebundenen Betrieben anteilsmäßig fast doppelt so häufig ver-
breitet (13,3 %) wie in tarifgebundenen Betrieben (6,9 %) (Tabelle 10). Es sind 
insbesondere die nicht tarifgebundenen Klein- und Mittelbetriebe, die überpro-
portional viele Beschäftigte in Vertrauensarbeitszeit aufweisen. Hier sind über 
die Hälfte (51 %) von allen Beschäftigten, die in Vertrauensarbeitszeit arbeiten, 
tätig. Bei diesen nicht tarifgebundenen Klein- und Mittelbetrieben handelt es sich 
vor allem um solche, die den Bereichen der unternehmensbezogenen, sozialen 



46

und distributiven Dienstleistungen angehören. Hier sind allein – bezogen auf alle 
Beschäftigte in Vertrauensarbeitszeit – 22,7 %, 11,5 % bzw. 4,9 %, also knapp 4 
von 10 Vertrauensarbeitszeitbeschäftigten tätig.

3.2 Organisation von Arbeitszeitkonten

Die Betriebe sind nach der maximalen Anzahl der Minusstunden (Zeitschulden), 
der maximalen Anzahl der Plusstunden (Zeitguthaben) und nach dem Ausgleichs-
zeitraum gefragt worden, innerhalb dessen Zeitschulden und Zeitguthaben ausge-
glichen sein müssen. Sofern einer dieser Bestandteile nicht geregelt war, konnten 
dies die Betriebe in ihren Antworten gesondert kenntlich machen. Tabelle 12 zeigt 
die vollständige Liste der möglichen Kombinationen der Regelungsbestandteile 
(in  % der Beschäftigten, für die ein Arbeitszeitkonto geführt wird). Über die 
Hälfte der Beschäftigten (51,4 %) arbeitet in Arbeitszeitkontenmodellen, in denen 
alle Regelungsbestandteile definiert sind. Weitere 13,4 % der Beschäftigten sind in 
solchen Arbeitszeitkontenmodellen tätig, in denen der Umfang der Zeitschulden 
und der Zeitguthaben definiert ist. Je nach Regelung kann damit die Möglichkeit 
einhergehen, dass ein Ausgleichszeitraum nicht erforderlich ist. Aber immerhin 
ein Zehntel (10,2 %) der Beschäftigten ist in Arbeitszeitkontenmodellen tätig, für 
welche die Betriebe keine Regelungsbestandteile angegeben haben (Tabelle 11). 
Hierbei dürfte es sich um Arbeitszeitkontenmodelle handeln, die vornehmlich 
ad hoc und informell geregelt werden. Diese Annahme wird dadurch gestützt, 
dass sich dieses Muster von formell ungeregelten, allenfalls informell geregelten 
Arbeitszeitkontenmodellen überdurchschnittlich häufig in Kleinbetrieben (1-19 
Beschäftigte) findet, die durch eine in Relation zu Mittel- und Großbetrieben 
(20 und mehr Beschäftigte) stärkere Informalität der Arbeitszeitregelungen ge-
kennzeichnet sind. In Kleinbetrieben ist über ein Viertel (28,4 %) der Beschäf-
tigten in formell ungeregelten Arbeitszeitkontenmodellen tätig, was aber nur auf 
11,4 % der Beschäftigten in Mittelbetrieben (20-249 Beschäftigte) und nur noch 
2,0 % der Beschäftigten in Großbetrieben (250 und mehr Beschäftigte) zutrifft 
(ohne Tabelle).
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Tabelle 11:  Organisation von Arbeitszeitkonten nach Wirtschaftsbereichen 

(in  %)

Produzierendes 
Gewerbe

Dienstleistungs-
bereich Insgesamt

Kein Regelungs-
bestandteil 10,2 10,2 10,2

Nur Minusstunden   0,4   1,3   1,0

Nur Plusstunden   4,8   1,4   2,8

Nur Ausgleichszeitraum   7,9   9,5   8,8

Minus- und Plusstunden 19,2   9,4 13,4

Minusstunden und
Ausgleichszeitraum   0,2 13,9   8,2

Plusstunden und

Ausgleichszeitraum   3,7   4,5   4,1

Alle Regelungs-
bestandteile 53,7 49,7 51,4

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit werden wir die in Tabelle 11 darge-
stellten acht möglichen Kombinationen der Organisation von Arbeitszeitkonten 
zu vier Varianten zusammenfassen. Dabei nennen wir ein Arbeitszeitkonto als 
vollständig geregelt, wenn alle drei Regelungsbestandteile definiert sind. Wir 
bezeichnen ein Arbeitszeitkonto als ungeregelt, wenn keines der drei Regelungs-
bestandteile angegeben wurde. Zwischen diesen beiden Extremen liegen die bei-
den anderen Varianten. Als fast vollständig geregelt gelten die Arbeitszeitkonten-
modelle, bei denen zwei Regelungsbestandteile definiert sind. Kehrseitig dazu 
bezeichnen wir ein Arbeitszeitkontenmodell als fast ungeregelt, wenn nur ein 
Regelungsbestandteil angegeben wurde.

In tarifgebundenen Betrieben sind für die Beschäftigten die Arbeitszeit-
kontenmodelle vollständiger geregelt als in der Kontrastgruppe. Während hier 
65,2 % der Beschäftigten in vollkommen oder fast vollkommen geregelten Ar-
beitszeitkontenmodellen arbeiten, sind es dort 83,2 % (Tabelle 12). Dies gilt für 
das produzierende Gewerbe (80,6 % zu 67,8 %) ebenso wie für den Dienstleis-
tungsbereich (85,3 % zu 63,7 %). Auch hinsichtlich der Betriebsgrößenklassen 
sind die Befunde eindeutig. In den tarifgebundenen Klein- und Mittelbetrieben 
ist die Regelungsdichte von Arbeitszeitkontenmodellen höher als in der Kontrast-
gruppe. Während hier knapp zwei Drittel (62,5 %) der Beschäftigten in vollkom-
men oder fast vollkommen geregelten Arbeitszeitkontenmodellen arbeiten, sind es 
dort schon knapp drei Viertel (73,7 %) der Beschäftigten. In den tarifgebundenen 
Großbetrieben sind es sogar 9 von 10 Beschäftigten (90,9 %), die in diesen gut 



48

geregelten Arbeitszeitkontenmodellen tätig sind. Dagegen fällt die Kontrastgruppe 
mit 82,2 % ab (Tabelle 12).

Bei allen Unterschieden zeigen diese Befunde auch, dass die Arbeitszeitkon-
tenmodelle in Großbetrieben weitaus vollständiger geregelt sind als in Klein- und 
Mittelbetrieben. Hier arbeitet knapp ein Drittel (31,9 %) der Beschäftigten in fast 
oder gänzlich ungeregelten Arbeitszeitkontenmodellen; dort ist es nur ein Zehntel 
(10,0 %) der Beschäftigten (Tabelle 12). Wir führen dies auf die in Relation zu 
den Klein- und Mittelbetrieben größeren Möglichkeiten der Verwaltung (Aus-
handlungskosten, Schulungskosten, Softwarekosten, Dokumentationskosten und 
Pflegekosten) von Arbeitszeitkontenmodellen in Großbetrieben zurück.

Tabelle 12: Organisation von Arbeitszeitkonten in tarifgebundenen 

und nicht tarifgebundenen Betrieben nach Wirtschaftsbereichen 

und Betriebsgrößenklassen (in  %)

Tarifgebunden Nicht tarifgebunden Insgesamt

1-249 250+ Insg. 1-249 250+ Insg. 1-249 250+ Insg.

Produzierendes Gewerbe

vollkommen 
geregelt 47,7 66,2 59,1 38,1 51,7 41,0 43,2 64,4 53,7

fast vollkom-
men geregelt 21,5 21,4 21,5 24,4 35,5 26,8 22,8 23,2 23,0

fast ungere-
gelt 15,5 10,4 12,4 17,2   4,9 14,6 16,3   9,7 13,0

ungeregelt 15,3   2,0   7,0 20,3   7,9 17,6 17,7   2,7 10,3

Dienstleistungsbereich

vollkommen 
geregelt 64,1 40,3 51,8 44,9 56,5 46,0 54,2 41,7 49,7

fast vollkom-
men geregelt 12,2 53,6 33,5 17,6 18,8 17,7 15,0 50,5 27,8

fast ungere-
gelt 13,3   4,5   8,8 17,9 24,3 18,5 15,7   6,3 12,3

ungeregelt 10,4   1,6   5,9 19,6   0,4 17,8 15,1   1,5 10,2

Insgesamt

vollkommen 
geregelt 57,9 52,8 55,0 42,7 43,8 44,2 50,3 52,9 51,4

fast vollkom-
men geregelt 15,8 38,1 28,2 19,8 28,4 21,0 17,8 37,1 25,8

fast unge-
regelt 14,1   7,4 10,3 17,7 13,1 17,1 15,9   8,0 12,6

ungeregelt 12,2   1,7   6,5 19,8   4,7 17,7 16,0   2,0 10,2
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Die bislang dargestellten Befunde beziehen sich auf die Regelung von Arbeits-
zeitkontenmodellen. Von Interesse ist auch, wie diese in der betrieblichen Praxis 
funktionieren. Daher haben wir gefragt, ob die Obergrenze für Zeitguthaben in 
der Regel eingehalten oder häufig überschritten wird, und, wenn letzteres der Fall 
ist, wie diese Überschreitung dann »repariert« wird.11 

Die »Reparaturmaßnahmen« im Falle des Überschreitens der Obergrenze für 
Zeitguthaben kann man danach unterscheiden, ob diese mit der Regelungsstruktur 
von Arbeitszeitkonten verträglich oder nicht mehr verträglich sind. Man kann die 
Maßnahmen, bei denen die überschüssigen Zeitguthaben finanziell abgegolten 
werden oder schlichtweg verfallen, zu den unverträglichen Maßnahmen zählen; 
denn mit diesen werden die überschüssigen Zeitguthaben unter der Hand zu be-
zahlten oder unbezahlten Überstunden. Die Maßnahmen indes, bei denen die 
überschüssigen Zeitguthaben so schnell wie möglich durch Freizeit ausgeglichen 
werden, auf den nächsten Ausgleichszeitraum oder auf ein anderes Arbeitszeit-
konto übertragen werden, können zu den verträglichen »Reparaturmaßnahmen« 
gerechnet werden, weil mit diesen an der Regelungsstruktur von Arbeitszeitkonten 
festgehalten wird.

Tabelle 13 zeigt, dass in tarifgebundenen Betrieben über die Hälfte (55,5 %) 
der Beschäftigten unter Bedingungen von Arbeitszeitkontenmodellen arbeiten, 
bei denen die Obergrenzen in der Regel eingehalten werden. In nicht tarifgebun-
denen Betrieben liegt der Vergleichswert merklich niedriger (48,1 %). Auch bei 
den »Reparaturmaßnahmen« schneiden die tarifgebundenen Betriebe besser ab. 
Für 17,0 % der Beschäftigten werden die überschüssigen Zeitguthaben finanziell 
abgegolten oder diese verfallen. Bei den nicht tarifgebundenen Betrieben liegt der 
Vergleichswert bei 21,9 %.

Die in diesem Kontext beobachtbaren Unterschiede zwischen tarifgebundenen 
und nicht tarifgebundenen Betrieben fallen merklich, aber nicht überdeutlich aus. 
Dies liegt auch darin begründet, dass in der betrieblichen Praxis die Fehlverläufe 

11 Die Frage nach Einhalten oder Überschreiten der Obergrenzen für Zeitguthaben haben alle Betriebe 
mit Arbeitszeitkonten beantwortet – auch die Betriebe mit Arbeitszeitkonten, bei denen nach deren 
eigenen Angaben die maximale Anzahl der Zeitguthaben nicht definiert war. Dies verweist auf 
eine Diskrepanz zwischen formeller und informeller Regelung von Arbeitszeitkontenmodellen. 
Man kann die Analyse dieser Frage auf alle Betriebe mit Arbeitszeitkonten (und damit auf alle 
Beschäftigten in Arbeitszeitkontenmodellen) oder auf alle Betriebe mit Arbeitszeitkonten, die bei 
der Frage nach der maximalen Anzahl von Plusstunden eine auf deren Definition verweisende 
Antwort gegeben haben (und damit auf alle Beschäftigten in Arbeitszeitkontenmodellen mit defini-
erten Zeitguthaben – das sind rund 72 % von allen Beschäftigten in Arbeitszeitkontenmodellen), 
beziehen. Wir entscheiden uns hier für die letztgenannte Analysestrategie.
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im Umgang mit Arbeitszeitkonten in den letzten vier Jahren zurückgegangen zu 
sein scheinen. In unseren Betriebsbefragung von 2001 (Bauer u. a. 2002) hatten 
bei einer allerdings anderen Frageformulierung nur 9 % der Betriebe (diesmal 
waren es 66 % der Betriebe) angegeben, dass ein Überschreiten der Obergrenze 
für Zeitguthaben noch nicht vorgekommen sei. Auch hatten 47 % der Betriebe in 
2001 mit Arbeitszeitkonten unverträgliche »Reparaturmaßnahmen« eingesetzt. 
Diesmal waren es nur 20 % der Betriebe, die dies angegeben hatten. Auch wenn 
die Ergebnisse der Betriebsbefragungen von 2001 und 2005 wegen unterschied-
licher Frageformulierungen nicht in einem strengen Sinne vergleichbar sind, so 
deuten die genannten Befunde doch auf eine Verbesserung der betrieblichen Praxis 
im Umgang mit Arbeitszeitkontenmodellen hin. Dies verwundert auch wiederum 
nicht so sehr, wenn man bedenkt, dass Arbeitszeitkontenmodelle wegen ihrer 
hohen Flexibilität einer ständigen Feinjustierung an einen immer weniger konti-
nuierlich verlaufenden Prozess der Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
bedürfen. Arbeitszeitkontenmodelle sind, wenn sie in der betrieblichen Praxis 
relativ reibungslos funktionieren sollen, weit mehr als andere Arbeitszeitformen 
auf Lernprozesse mit hohem Kommunikations- und Anpassungsaufwand ange-
wiesen. 

Tabelle 13: Einhalten oder Überschreiten der Obergrenze von Zeitguthaben in 

tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben (in  %) 

tarifgebunden nicht tarifgebunden insgesamt

1-249 250+ insg. 1-249 250+ insg. 1-249 250+ insg.

Obergrenze 
wird eingehal-
ten 60,3 51,2 55,5 48,5 46,0 48,1 54,8 50,6 53,0

Obergrenze 
wird über-
schritten 39,7 48,8 44,5 51,5 54,0 51,9 45,2 49,4 47,0

Davon:

Finanzieller 
Ausgleich   9,7 11,2 10,5 17,1 17,0 17,2 13,2 11,9 12,7

Zeitguthaben 
verfallen   3,2   9,3   6,5   2,6 16,4   4,7   2,8 10,2   5,9

Zeitausgleich 
zu einem 
späteren 
Zeitpunkt 26,8 28,3 27,5 31,8 20,6 30,0 29,2 27,3 28,4
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3.3 Schwankungen der Produktion und der Geschäftstätigkeit in 

tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben

Tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe unterscheiden sich nicht 
nennenswert hinsichtlich von Schwankungen der Produktion und/oder der Ge-
schäftstätigkeit. Der Anteil der Betriebe, die Schwankungen ausgesetzt sind (im 
folgenden: Schwankungsbetriebe), ist zwar bei den nicht tarifgebundenen Betrie-
ben durchgängig etwas größer als in der Kontrastgruppe, aber bei den Anteilen 
von Beschäftigten, die in den Schwankungsbetrieben arbeiten, verhält es sich 
umgekehrt. In den tarifgebundenen Betrieben sind insgesamt 60,2 % der Beschäf-
tigten in Schwankungsbetrieben tätig, in der Kontrastgruppe sind es insgesamt 
58,8 %. Ein analoges Muster gilt für die beiden Wirtschaftsbereiche. Ach hier 
unterscheiden sich die Anteile von Beschäftigten in Schwankungsbetrieben kaum 
(Produzierendes Gewerbe: 64,4 % zu 68,7 %; Dienstleistungsbereich: 58,5 % zu 
54,8 %). Allerdings nimmt sowohl der Anteil der Schwankungsbetriebe als auch 
der der Beschäftigten mit steigender Betriebsgröße zu (Tabelle 14).  

Dabei haben die nicht tarifgebundenen Großbetriebe des produzierenden Ge-
werbes einen deutlich höheren Beschäftigtenanteil (87,1 %) als die Kontrast-
gruppe (68,5 %). Dies liegt darin begründet, dass die »beschäftigungsstarken« 
nicht tarifgebundenen Großbetriebe aus den Bereichen des Textilgewerbes und der 
Gummiverarbeitung fast ausnahmslos Schwankungen ausgesetzt sind. Im Dienst-
leistungsbereich weisen die tarifgebundenen Großbetriebe dagegen einen deutlich 
höheren Beschäftigtenanteil (73,6 %) als die Kontrastgruppe (58,3 %) auf. Hier 
sind es insbesondere die Großbetriebe aus den Bereichen Verkehr und Nachrich-
ten, die großen Krankenhäuser, die großen Kultureinrichtungen von Theater, Film 
und Fernsehren sowie die Großbetriebe aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe, 
die überdurchschnittlich häufig Schwankungen bewältigen müssen (Tabelle 14).

Bei den Instrumenten, mit denen die Schwankungsbetriebe die konjunkturellen 
und/oder saisonalen Schwankungen bewältigen, unterscheiden sich die tarifge-
bundenen so gut wie gar nicht von den nicht tarifgebundenen Betrieben. Acht von 
zehn (80,5 %) Schwankungsbetrieben müssen sowohl auf Auftragsspitzen als auch 
auf Auftragsrückgänge reagieren. Die Betriebe bewältigen die Schwankungen 
sowohl im Falle von Auftragsspitzen als auch im Falle von Auftragsrückgängen 
überwiegend mit einer Variation der Arbeitszeiten. Dieses Bewältigungsmuster 
rangiert weit vor der Variation des Personalbestands, der Variation der technischen 
Ausstattung und/oder der Variation der Arbeitsorganisation. Im Falle von Auf-
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tragsspitzen rangiert die Überstundenarbeit (65,2 % der Nennungen) weit vor der 
Samstagsarbeit (37,6 %) – die zudem in 40 % der Fälle mit Überstundenarbeit 
zusammen angegeben wurde – und dem Ansammeln von Zeitguthaben (35,8 %). 
Erst an vierter Stelle folgt mit der Verbesserung der Arbeitsorganisation (25,8 %) 
ein Bewältigungsinstrument, das nicht der Variation der Arbeitszeit zuzurechnen 
ist. Variationen des Personalbestands wie Neueinstellungen (15,8 %), Einstellung 
von Leih- und Zeitarbeitnehmern (13,3 %) und Weitergabe von Aufträgen an 
Fremdfirmen (12,4 %) rangieren weit abgeschlagen im »unteren Tabellendrit-
tel«. Bei der Bewältigung von Schwankungen im Falle von Auftragsrückgängen 
dominieren Maßnahmen der Variation der Arbeitszeit. Auch hierbei rangiert der 
Abbau von Überstundenarbeit (62,1 %) weit vor dem Abfeiern von Zeitguthaben 
(38,3 %), dem Abbau von Samstagsarbeit (21,8 %) und der Verkürzung der ver-
setzten Arbeitszeiten (20,1 %). Erst auf den nächsten Plätzen folgen mit Ent-
lassungen (19,9 %), Beendigung von Leiharbeitsverhältnissen (10,6 %) und der 
Rücknahme von Aufträgen an Fremdfirmen (6,0 %), Maßnahmen der Variation 
des Personalbestands (ohne Tabelle; vgl. Groß, Schwarz 2006).

Tabelle 14: Schwankungen in tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen 

Betrieben (in  %)

tarifgebunden nicht tarifgebunden insgesamt

Betriebe
Beschäf-

tigte Betriebe
Beschäf-

tigte Betriebe
Beschäf-

tigte

Produzierendes Gewerbe

1-249 56,0 59,6 56,3 66,0 56,1 62,7

250+ 68,1 68,5 88,1 87,1 71,9 70,5

insgesamt 56,2 64,4 56,4 68,7 56,3 65,8

Dienstleistungsbereich

1-249 36,5 38,3 47,8 54,6 44,8 46,9

250+ 47,3 73,6 57,3 58,3 48,7 72,7

insgesamt 36,7 58,5 47,8 54,8 44,8 57,2

Insgesamt

1-249 43,4 44,8 49,5 57,7 47,6 51,5

250+ 55,1 72,2 71,4 70,5 57,7 72,0

insgesamt 43,6 60,2 49,5 58,8 47,6 59,7

Die Betriebe können nach ihren Angaben im Jahr 2005 in Relation zum Jahr 2000 
eher besser als schlechter auf Schwankungen reagieren. Bei den Positiveinschät-
zungen führen die tarifgebundenen Schwankungsbetriebe, die zu über einem Drit-
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tel (35,7 %) – mit sogar einem Beschäftigtenanteil von 66 % – die Möglichkeiten 
der Reaktion auf Schwankungen besser als die Kontrastgruppe einschätzen. Dort 
beurteilt nur ein Viertel (25,4 %) der Schwankungsbetriebe – mit einem Beschäf-
tigtenanteil von 43,3 % –, 2005 die Chancen der Bewältigung von Schwankungen 
besser als vor fünf Jahren. Wie bei den tarifgebundenen Betrieben überwiegt auch 
bei den nicht tarifgebundenen Betrieben das positive Votum deutlich die Nega-
tivbeurteilung – sowohl hinsichtlich der Betriebsanteile als auch insbesondere 
hinsichtlich der Anteile von Beschäftigten, die in den jeweiligen Betrieben tätig 
sind (Tabelle 15). Dieser Befund verweist darauf, dass sich die tarifgebundenen 
Betriebe in den letzten fünf Jahren keineswegs schlechter als die Kontrastgruppe 
bei der Bewältigung von Schwankungen positioniert haben. Da auf diese, wie wir 
oben dargestellt haben, alle Schwankungsbetriebe überwiegend mit einer Variation 
der Arbeitszeit reagieren, bedeutet dieser Befund auch, dass die tarifgebundenen 
Betriebe keineswegs weniger als die Kontrastgruppe von den vielfältigen Mög-
lichkeiten der Betriebs- und Arbeitszeitflexibilisierung Gebrauch gemacht haben, 
um bei Auftragsspitzen und Auftragsrückgängen den Arbeitskräfteeinsatz an den 
schwankenden Arbeitsanfall anpassen zu können.

Tabelle 15: Einschätzungen von Schwankungen bei tarifgebundenen und nicht 

tarifgebundenen Betrieben (in  %)

tarifgebunden nicht tarifgebunden insgesamt

Betriebe
Beschäf-

tigte Betriebe
Beschäf-

tigte Betriebe
Beschäf-

tigte

besser 35,7 66,0 25,6 43,3 28,5 58,4

unverändert 50,8 25,8 46,2 42,7 49,5 31,5

schlechter 15,2   4,8   9,9   9,5 13,7   6,4

weiß nicht   8,4   3,4   8,1   4,5   8,3   3,7

3.4 Regelungsformen

Schließlich wollen wir noch analysieren, wie die Arbeitszeiten in den Betrieben 
geregelt sind. Dies haben wir durch die sieben, in der Tabelle 16 aufgeführten 
Antwortvorgaben abgefragt, bei denen Mehrfachnennungen möglich waren. Zur 
besseren Lesbarkeit der Befunde haben wir  die Antwortvorgaben (1), (2) und (3) 
zur Variablen »kollektivvertragliche Regelungen« zusammengefasst. Sofern min-
destens eine der drei Antwortvorgaben genannt war, fand diese Nennung Eingang 
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in diese Variable. Die Antwortvorgaben (4), (5), (6) und (7) haben wir zur Vari-
ablen »einzelvertragliche oder informelle Regelung« zusammengefasst. Sofern 
mindestens eine der vier »Items« angekreuzt war, wurde diese Nennung in dieser 
Variablen berücksichtigt. Beide Variablen sind wegen des Beantwortungstyps der 
Mehrfachnennung nicht disjunkt, sondern überlappen sich. Demnach sind drei 
Typen der Regelung von Arbeitszeit möglich: a) eine ausschließlich kollektiv-
vertragliche Regelung, b) eine ausschließlich einzelvertragliche oder informelle 
Regelung und c) die Mischform der sowohl kollektivvertraglichen als auch ein-
zelvertraglichen oder informellen Regelung.

Tabelle 16 zeigt, dass die tarifgebundenen Betriebe die Arbeitszeit weitaus 
häufiger (32,8 %) als die nicht tarifgebundenen Betriebe (3,1 %) ausschließlich 
kollektivvertraglich regeln. Weit über die Hälfte (61,7 %) der tarifgebundenen 
Großbetriebe nutzt ausschließlich kollektivvertragliche Regelungen der Arbeits-
zeit. Auch hier fällt die Kontrastgruppe deutlich ab (21,6 %). Umgekehrt dominiert 
bei den nicht tarifgebundenen Betrieben die einzelvertragliche oder informelle 
(auf Übereinkünften zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten oder zwischen 
den Beschäftigten selbst sowie auf Anweisungen der Vorgesetzten beruhenden) 
Regelung der Arbeitszeit. Von diesem Regelungstyp machen 8 von 10 (81,9 %) 
nicht tarifgebundene Betriebe ausschließlich Gebrauch, was aber nur für gut ein 
Zehntel (11,1 %) der tarifgebundenen Betriebe gilt (Tabelle 16).

Während bei den tarifgebundenen Betrieben die kollektivvertraglichen Rege-
lungen »Tarifvertrag« (81,5 %), »Betriebsvereinbarung« (27,6 %) und »betrieb-
liche Bündnisse« (7,6 %) in Führung liegen, sind es kehrseitig dazu bei den nicht 
tarifgebundenen Betrieben die einzelvertraglichen oder informellen Regelungen 
»individueller Arbeitsvertrag« (59,9 %), »Absprache zwischen Vorgesetzten und 
Beschäftigten« (51,4 %), »Anweisungen der Vorgesetzten« (19,5 %) und »Be-
schäftigte selbst« (16,7 %).
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Tabelle 16: Regelung der Arbeitszeit (in  %)

Tarifgebunden nicht tarifgebunden Insgesamt

Regelung der 
Arbeitszeit 1-249 250+ insg. 1-249 250+ insg. 1-249 250+ insg.
(1) durch 
Tarifvertrag 81,4 90,8 81,5   0  0  0 25,5 76,3 25,8
(2) durch 
Betriebsver-
einbarung 26,8 80,6 27,6 15,1 81,7 15,2 18,8 80,8 19,2
(3)im Rah-
men betrieb-
licher Bünd-
nisse   7,5 15,5   7,6   4,4   3,9   4,4   5,3 13,6   5,4
(4) durch 
Absprachen 
zwischen 
Vorgesetzten 
und Beschäf-
tigten 48,8 22,0 48,3 51,5 24,6 51,4 50,6 22,4 50,5
(5) durch 
individuelle 
Arbeitsver-
träge 16,6 18,2 16,6 59,9 64,7 59,9 46,3 25,6 46,2
(6) durch die 
Beschäftigten 
selbst 13,0   4,8 12,9 16,7   4,2 16,7 15,6   4,7 15,5
(7) durch 
Anweisungen 
der Vorge-
setzten 16,8   6,6 16,6 19,5 23,4 19,5 18,6   9,3 18,6

kollektiv-
vertragliche 
Regelung 
(1,2,3) 32,2 61,7 32,8   3,1 21,6   3,1 12,2 55,3 12,5
einzelvertrag-
liche oder 
in-formelle 
Rege-
lung (4,5,6,7) 11,3   0,8 11,1 82,0 14,4 81,9 59,8   2,9 59,5
beides 65,4 37,5 56,1 14,9 63,9 15,0 27,9 41,7 28,0

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Was unterscheidet tarifgebundene von nicht tarifgebundenen Betrieben? Letztere 
sind überwiegend Kleinbetriebe (1-19 Beschäftigte) mit einem relativ hohen Be-
schäftigtenanteil (47,3 % der Beschäftigten aus nicht tarifgebundenen Betrieben). 
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Dagegen gehören anteilsmäßig weniger tarifgebundene Betriebe den Kleinbe-
trieben an, in denen mit 15,8 % der Beschäftigten aus tarifgebundenen Betrieben 
anteilsmäßig nur ein Drittel der Beschäftigten der Kontrastgruppe tätig ist. Die 
tarifgebundenen Betriebe sind denn auch anteilsmäßig weitaus häufiger Großbe-
triebe (250 und mehr Beschäftigte) als die Kontrastgruppe. Besonders deutlich tritt 
diese grundlegende Differenz hervor, wenn man die Beschäftigtenanteile betrach-
tet. In tarifgebundenen Großbetrieben ist knapp die Hälfte (46,2 %) der Beschäf-
tigten aus tarifgebundenen Betrieben tätig, was aber nur für knapp ein Zehntel 
(8,1 %) der Beschäftigten der Kontrastgruppe zutrifft. Tarifgebundene Betriebe 
sind auch weniger häufig als die Kontrastgruppe privatwirtschaftlich organisiert. 
Während sich rund ein Fünftel der Beschäftigten von tarifgebundenen Betrieben 
aus öffentlichen Verwaltungen und gemeinnützigen Organisationen rekrutiert, ist 
es in der Kontrastgruppe nur ein Zwanzigstel.

Mit dem Betriebsgrößeneffekt hängt zusammen, dass tarifgebundene Betriebe 
weitaus häufiger als die Kontrastgruppe Konzernen angehören, auf internatio-
nalen Märkten operieren und trotz geringerer vertraglicher Wochenarbeitszeiten 
der Vollzeitbeschäftigten deutlich längere Betriebszeiten aufweisen. Der Ent-
koppelungsfaktor (Betriebszeiten geteilt durch vertragliche/tarifliche Wochen-
arbeitszeiten der Vollzeitbeschäftigten) zeigt, dass in tarifgebundenen Betrieben 
nicht allein die Entkoppelung von Betriebs- und Arbeitszeiten, sondern auch die 
Arbeitszeitflexibilisierung weiter fortgeschritten ist als in nicht tarifgebundenen 
Betrieben; denn die Entkoppelung von Betriebs- und Arbeitszeiten setzt Arbeits-
zeitflexibilisierung zwingend voraus. Auch beim gesellschaftlichen Engagement 
liegen die tarifgebundenen Betriebe vorne, bei denen darüber hinaus ein leichtes 
Übergewicht bei dem für die Stabilisierung und Steigerung der Beschäftigung 
entscheidenden, auf interne betriebliche Belange ausgerichteten gesellschaftlichen 
Engagement sich andeutet.  Was die Einschätzung des wirtschaftlichen Erfolgs 
anbelangt, unterscheiden sich tarifgebundene und nicht tarifgebundene Betriebe 
so gut wie nicht.

In ihrem Arbeits- und Betriebszeitmanagement sind tarifgebundene Betriebe 
von der Kontrastgruppe nicht, wie die auf schiere Verbetrieblichung der Arbeits-
zeitregelungen zielenden Forderungen suggerieren, durch einen Mangel an Ar-
beitszeitflexibilisierung gekennzeichnet. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu 
sein. Denn die tarifgebundenen Betriebe weisen in der für die Verlängerung von 
Betriebszeiten effektivsten Arbeitszeitform der Schicht- und Nachtarbeit (und 
– gleichsam in deren »Schlepptau« – der Sonntagsarbeit) deutlich höhere Beschäf-
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tigtenanteile und damit auch deutlich längere Betriebszeiten als die Kontrastgruppe 
auf. Auch bei der für die Flexibilisierung der Betriebszeiten, für die Bewältigung 
von konjunkturellen und saisonalen Schwankungen sowie für die Feinsteuerung 
von Arbeitsanfall und Arbeitskräfteeinsatz wohl effektivsten Arbeitszeitform der 
Arbeitszeitkontenmodelle ist bei tarifgebundenen Betrieben ein deutlich höherer 
Beschäftigtenanteil als bei nicht tarifgebundenen Betrieben feststellbar. 

Dagegen fallen die »Prozentvorteile« bei Samstagsarbeit und Teilzeitbeschäf-
tigung, also bei Arbeitszeitformen, bei denen die nicht tarifgebundenen Betriebe 
in Führung liegen, kaum ins Gewicht bzw. vergleichsweise niedrig aus. Allerdings 
weisen – wie nicht anders zu erwarten – die nicht tarifgebundenen Betriebe deut-
lich höhere Beschäftigtenanteile als die Kontrastgruppe in der Form der Arbeits-
zeitflexibilisierung auf, bei der auf jedwede Form von Regulierungen weitgehend 
verzichtet wird: die Vertrauensarbeitszeit.

Es kann somit nicht das Ausmaß, sondern muss die Regulierung von Arbeits-
zeitflexibilisierung sein, was tarifgebundene Betriebe von ihrer Kontrastgruppe 
unterscheidet. An der Organisation von Arbeitszeitkontenmodellen kann gezeigt 
werden, dass diese in tarifgebundenen Betrieben vollständiger geregelt sind als 
in den nicht tarifgebundenen Betrieben. Auch im Umgang mit Fehlverläufen bei 
Arbeitszeitkonten, konkret: beim Überschreiten der Obergrenze für Zeitgutha-
ben weisen die tarifgebundenen Betriebe eine geringere Quote und eine für die 
Stabilisierung von Beschäftigung vorteilhaftere Praxis der »Reparatur« dieser 
Fehlverläufe auf. Wenn man davon ausgeht, dass die bessere Organisation von Ar-
beitszeitkonten auch deren größere Funktionstauglichkeit impliziert, dann haben 
die tarifgebundenen Betriebe in der betrieblichen Praxis insbesondere darin star-
ke Vorteile vor den nicht tarifgebundenen Betrieben, dass die Arbeitszeitkonten 
reibungsloser funktionieren – was sowohl im Interesse der Betriebe als auch in 
dem der Beschäftigten ist.

Ein weiterer Beleg dafür, dass in tarifgebundenen Betrieben die Arbeitszeit-
flexibilisierung in weitaus stärker regulierten Formen praktiziert wird, kann in 
dem pro Beschäftigten ausgewiesenen Volumen (bezahlter) Überstunden gesehen 
werden. Dieses ist in nicht tarifgebundenen Betrieben deutlich höher als in den 
tarifgebundenen Betrieben. Gut die Hälfte (50,6 %) von allen (in einer üblichen 
Woche im September 2005) geleisteten Überstunden fällt in nicht tarifgebundenen, 
zumeist betriebsratslosen Klein- und Mittelbetrieben an, wohingegen »nur« ein 
Drittel (33,0 %) aller geleisteten Überstunden auf die Klein- und Mittelbetriebe 
entfällt, die tarifgebunden sind. Der mehrheitliche Anteil von Überstunden wird, 
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wie die Befunde zur Regelung von Arbeitszeit deutlich zeigen, in den Betrieben er-
bracht, die zu 80 % ausschließlich einzelvertragliche oder informelle Regelungen 
von Arbeitszeit praktizieren. In diesen Betrieben wird also Überstundenarbeit 
durch die Vorgesetzten angeordnet oder beruht auf informellen Übereinkünften 
zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten oder wird sonst irgendwie ad hoc in 
Gang gebracht. Die stärkere Regulierung von bezahlten Überstunden führt also 
zu deren Reduktion und damit zur Reduktion der beschäftigungsmindernden For-
men von Mehrarbeit. Für die Betriebe ist dies gewiss von Vorteil; denn sie sparen 
dadurch Kosten. Für einen Teil der Beschäftigten hat die Reduktion von bezahlten 
Überstunden ambivalente Folgen; denn einerseits erleiden die Beschäftigten da-
durch Einkommenseinbußen, können aber andererseits dadurch auch ihre Beschäf-
tigung stabilisieren und die gesundheitliche Risiken minimieren. Alle Aspekte 
zusammen betrachtet dürften auch die Beschäftigten von einer Reduktion der 
bezahlten Überstunden mehr Vorteile als Nachteile haben. 
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Betriebswirtschaftliche Handlungshilfen  13153  3-86593-030-1  12,00

Siegfried Leittretter (Hrsg.)

Energieeffizientes Krankenhaus – für 
Klimaschutz und Kostensenkung  13154  3-86593-031-X  18,00

Klaus Maack • Jesco Kreft • Eckhard Voss

Zukunft der Milchwirtschaft  13155  3-86593-032-8  18,00

Susanne König • Mette Rehling

Mitarbeitergespräche  13156  3-86593-033-6  12,00

Herbert Klemisch • Philip Potter (Hrsg.)

Instrumente nachhaltigen Wirtschaftens
in der Unternehmenspraxis  13157  3-86593-034-4  19,00

Peter Martin

Mobile Büoarbeit  13158  3-86593-035-2  12,00

Björn Rohde-Liebenau

Whistleblowing  13159  3-86593-036-0  10,00

Juｬrgen Enders

Promovieren als Prozess – Die Förderung von
Promovierenden durch die Hans-Böckler-Stiftung  13160  3-86593-037-9  12,00

Thomas Blanke

Vorrats-SE ohne Arbeitnehmerbeteiligung  13161  3-86593-038-7  12,00

Oliver Schöller

Mobilität im Wettbewerb  13162  3-86593-039-5  12,00
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Gertrud Hovestadt • Nicole Keßler • Otto Pompe

Peter Stegelmann

Internationale Bildungsanbieter auf dem deutschen Markt  13163  3-86593-040-9  12,00

Marita Körner

Flexicurity in atypischen Arbeitsverhältnissen  13164  3-86593-041-7  10,00

Birgit Soete

Biotechnologie in Vergleich – Wo steht Deutschland?  13165  3-86593-044-1  19,00

Heinz Putzhammer (Hrsg.)

Wege zu nachhaltigem Wachstum, Beschäftigung 
und Stabilität  13166  3-86593-045-X  10,00

Frank Havighorst

Personalkennzahlen  13167  3-86593-046-8  10,00

Thomas Fritz • Kai Mosebach • Werner Raza

Christoph Scherrer

GATS-Dienstleistungsliberalisierung  13168  3-86593-047-6  15,00

Wolfgang Irrek • Stefan Thomas

Der EnergieSparFonds für Deutschland 13169  3-86593-048-4  16,00

Thomas Blanke

Erweiterung der Beteiligungsrechte SE-Betriebsrats 
durch Vereinbarung  13170  3-86593-049-2  10,00

Reiner Tramp

Der Jahresabschluss der Holding. 
Betriebswirtschaftliche Handlungshilfen  13171  3-86593-050-6  12,00

Wolfram Bremeier • Hans Brinckmann • Werner Killian

Public Governance kommunaler Unternehmen  13173     978-3-86593-052-1  24,00

Ingo Kübler

Stabsmitarbeiter und Referenten 
betrieblicher Interessenvertretungen  13174  3-86593-053-0  10,00

Gertrud Kuｬhnlein

Einstiegsqualifizierung für Jugendliche (EQJ)  13175  3-86593-054-9  10,00

Peter Liepmann • Oliver Bonkamp • Britta Martina Gohs

Kooperation und Netzwerke in ausgewählten
Branchen der Region Ostwestfalen-Lippe  13176     978-3-86593-055-2  29,00

Henry Schäfer • Oliver Kuhnle

Die bilanzielle Behandlung von Zweckgesellschaften u.
ihre Bedeutung im Rahmen der Corporate Governance  13177     978-3-86593-056-9  15,00

Daniel Tech

Flexicurity und beschäftigtenorientierte 
Unternehmensstrategien im Betrieb  13178     978-3-86593-057-6  15,00
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Juri Hälker • Claudius Vellay (Hg.)

Union Renewal – Gewerkschaften in Veränderung
2. erweiterte Auflage  13179    978-3-86593-058-3  19,00

Jürgen Kühling

Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat  13181    978-3-86593-060-6  10,00

Ronald Schettkat

Lohnspreizung:Mythen und Fakten  13183    978-3-86593-062-0  10,00

Judith Beile • Max Klein • Klaus Maack

Zukunft der Fleischwirtschaft  13186    978-3-86593-066-8  15,00

Andreas Ebert • Ernst Kistler • Falko Trischler

Ausrangiert - Arbeitsmarktprobleme Älterer 
in den Regionen  13189    978-3-86593-069-9  25,00

Lionel Fulton (Hg.)

The forgotten Resource: Corporate Governance 
an Employee Board-Level Representation.
The Situation in France, the Netherlands,  
Sweden and the UK.  13190    978-3-86593-070-5  18,00

Elke Ahlers • Fikret Öz • Astrid Ziegler

Standortverlagerungen in Deutschland – 
einige empirische und politische Befunde  13194    978-3-86593-074-3  12,00

Otto Jacobi • Maria Jepsen • Berndt Keller

Manfred Weiss (Hg.)

Social Embedding and the Integration of Markets.
An Opportunity for Transnational Trade Union Action
or an Impossible Task?  13195    978-3-86593-075-0  20,00

Michael Nusser • Birgit Soete • Sven Wydra (Hg.)

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungspotenziale
der Biotechnologie in Deutschland  13197    978-3-86593-077-4  30,00

Thorsten Sellhorn

Pensionsverpflichtungen in der Rechnungslegung
Betriebswirtschaftliche Handlungshilfen 13198    978-3-86593-078-1  15,00

Henry Schäfer • Oliver Kuhnle

Die Bilanzierung originärer Finanzinstrumente
im Jahresabschluss nach HGB und IFRS 13199    978-3-86593-079-8  15,00

Hartmut Küchle

Die deutsche Heeresindustrie in Europa 13200    978-3-86593-080-4  18,00
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Hans-Böckler-Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Gegründet wurde sie 1977 aus der Stiftung Mitbestim-
mung und der Hans-Böckler-Gesellschaft. Die Stiftung wirbt für Mitbestimmung als Gestal-
tungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft und setzt sich dafür ein, die Möglichkeiten der 
Mitbestimmung zu erweitern.

Mitbestimmungsförderung und -beratung
Die Stiftung informiert und berät Mitglieder von Betriebs- und Personalräten sowie Vertre-
terinnen und Vertreter von Beschäftigten in Aufsichtsräten. Diese können sich mit Fragen zu 
Wirtschaft und Recht, Personal- und Sozialwesen oder Aus- und Weiterbildung an die Stiftung 
wenden. Die Expertinnen und Experten beraten auch, wenn es um neue Techniken oder den be-
trieblichen Arbeits- und Umweltschutz geht.

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung 
forscht zu Themen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bedeutung sind. Globa-
lisierung, Beschäftigung und institutioneller Wandel, Arbeit, Verteilung und soziale Sicherung 
sowie Arbeitsbeziehungen und Tarifpolitik sind die Schwerpunkte. Das WSI-Tarifarchiv bietet 
umfangreiche Dokumentationen und fundierte Auswertungen zu allen Aspekten der Tarifpolitik.

Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
Das Ziel des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-
Stiftung ist es, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu erforschen und für die wirtschafts-
politische Beratung einzusetzen. Daneben stellt das IMK auf der Basis seiner Forschungs- und 
Beratungsarbeiten regelmäßig Konjunkturprognosen vor. 

Forschungsförderung 
Die Stiftung vergibt Forschungsaufträge zu Mitbestimmung, Strukturpolitik, Arbeitsgesellschaft, 
Öffentlicher Sektor und Sozialstaat. Im Mittelpunkt stehen Themen, die für Beschäftigte von 
Interesse sind.

Studienförderung 
Als zweitgrößtes Studienförderungswerk der Bundesrepublik trägt die Stiftung dazu bei, soziale 
Ungleichheit im Bildungswesen zu überwinden. Sie fördert gewerkschaftlich und gesellschafts-
politisch engagierte Studierende und Promovierende mit Stipendien, Bildungsangeboten und 
der Vermittlung von Praktika. Insbesondere unterstützt sie Absolventinnen und Absolventen des 
zweiten Bildungs-weges. 

Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem 14tägig erscheinenden Infodienst »Böckler Impuls« begleitet die Stiftung die aktuellen 
politischen Debatten in den Themenfeldern Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Das Magazin »Mit-
bestimmung« und die »WSI-Mitteilungen« informieren monatlich über Themen aus Arbeitswelt 
und Wissenschaft. Mit der Homepage www.boeckler.de bietet die Stiftung einen schnellen Zu-
gang zu ihren Veranstaltungen, Publikationen, Beratungsangeboten und Forschungsergebnissen. 
 

Hans-Böckler-Stiftung 
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
Telefax: 02 11/77 78-225
www.boeckler.de 

 
Hans Böckler
Stiftung
 Fakten für eine faire Arbeitswelt.



68



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


